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Zusammenfassung

Die Befragung
Ziel der onlinebasierten Befragung ist eine analyse  

der Situation in den fachdiensten des Deutschen 

Caritasverbandes hinsichtlich der Beratung und Un-

terstützung von geflüchteten Personen mit Behinde-

rungen. Der erhebungszeitraum betrug vier Wochen 

(09.06.2019–09.07.2019) und adressierte hauptsäch-

lich Beratungsstellen im Bereich flucht und migration 

sowie einrichtungen für menschen mit Behinderung. 

Insgesamt haben 102 Dienste teilgenommen. mithilfe  

der Umfrageergebnisse sollen die Lebensbedingungen  

von geflüchteten menschen mit Behinderung verbes-

sert und ihre Bedürfnisse in der Diskussion um gesell-

schaftliche Teilhabeoptionen auf Bundesebene besser 

berücksichtigt werden.

Die gruppe der geflüchteten Personen mit Behinde-

rung in den Beratungsdiensten ist sehr heterogen. 

Sowohl junge, als auch ältere menschen, männer und 

frauen sowie menschen mit verschiedenen arten von 

Behinderungen kommen in die Beratungsstellen. In 

den letzten 12 monaten waren es ca. 1360 Personen. 

Soziostrukturelle Daten der 
geflüchteten Menschen mit Behinderung

Der größte anteil der Personen wurde in den flucht- 

und migrationsstellen beraten, während die Behinder-

tenhilfe und Teilhabeberatungsstellen selten die erste 

anlaufstelle zu sein scheinen. Die meisten Personen 

kommen aus Syrien (62 Prozent).

Beratungssituation
Die mehrzahl der geflüchteten Personen mit Behin-

derung hat einen gesicherten aufenthaltsstatus. Dies 

deutet darauf hin, dass eine relativ lange Zeitspanne 

vergeht, bis geflüchtete Personen mit Behinderung 

zum ersten mal in den Unterstützungsstrukturen an-

kommen. Insbesondere in der Behindertenhilfe und 

der migrationsberatung hat die mehrzahl der ratsu-

chenden einen anerkannten Schutzstatus. Die an-

liegen der geflüchteten Personen mit Behinderung 

betreffen vor allem asylrechtliche fragen, fragen zur 

Beantragung des Schwerbehindertenausweises, fest-

stellung des Pflegegrades oder medizinische fragen. 

Weitere Themen sind das finden von geeignetem bar-

rierefreien Wohnraum, fragen zur Beschulung oder 

fragen zur Teilhabe.

Insgesamt sehen über die Hälfte der Dienste neue 

Herausforderungen in der arbeit mit geflüchteten Per-

sonen mit Behinderung. Insbesondere die Behinder-

tenhilfe gibt an, vor Herausforderungen zu stehen (77,9 

Prozent). etwa 72 Prozent der Berater*innen beklagen 

ein fehlendes Wissen zum Leistungsanspruch für ge-

flüchtete menschen mit Behinderung sowie 66 Pro-

zent die restriktive gesetzeslage, welche die gesund-
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heitsleistungen für Bezieher*innen von Leistungen 

nach dem asylbewerberleistungsgesetz deutlich ein-

schränkt. Zudem werden Sprachbarrieren als weitere 

Herausforderung genannt, da die wenigsten Dienste 

auf professionell geschulte Dolmetscher*innen und 

finanzierungsmöglichkeiten für Sprachmittlung zu-

rückgreifen können. nur zehn Prozent der befragten 

Dienste verfügen über ein spezifisches angebot für ge-

Schlussfolgerung
für eine bestmögliche Unterstützung von geflüchteten 

Personen mit Behinderung muss sichergestellt sein, 

dass menschen, die nach Deutschland geflohen sind 

und noch nicht lange hier leben, bei Bedarf auf spezia-

lisierte angebote zugreifen können, die einen flexiblen 

Umgang mit Vielfalt kompetent beherrschen. Dafür 

müssen die verschiedenen Unterstützungssysteme 

besser zusammenarbeiten. ferner sollte die Behinder-

tenhilfe mehr in die aufsuchende arbeit miteinbezogen 

werden und direkt in den erstaufnahmeeinrichtungen 

flüchtete Personen mit Behinderung. 17 Prozent aller  

Dienste haben eine extra ansprechperson für geflüch-

tete Personen mit Behinderung. etwa 23 Prozent der 

Dienste versucht mittels unterschiedlicher methoden, 

wie etwa flyern oder Internetangeboten, die Zielgruppe  

direkt anzusprechen. Dies verdeutlicht, dass geflüch-

tete menschen mit Behinderung nach wie vor nicht als 

eigene Zielgruppe adressiert werden.

und gemeinschaftsunterkünften auf ihre angebote auf-

merksam machen. eine mögliche besondere Schutz- 

bedürftigkeit geflüchteter menschen sollte durch ein 

expert*innen-Team noch vor der asylantragsstellung 

festgestellt werden, damit diese in der anhörung und 

im weiteren asylverfahren berücksichtigt werden kann. 

Zudem müssen geflüchtete Personen mit Behinde-

rung besser in die Beratungsangebote eingebunden 

werden und selbst zu Wort kommen.
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eInleItung

Derzeit leben in Deutschland rund 1,7 millionen schutz-

suchende menschen (vgl. Statistisches Bundesamt 

2019). Viele der nach Deutschland geflohenen men-

schen haben eine Behinderung und damit einen be-

sonderen Schutzbedarf1. Doch bis heute gibt es keine 

konkreten Zahlen zu schutzsuchenden menschen mit 

Behinderung in Deutschland. Statistische erhebungen 

über die soziale Lage der Bevölkerung wie der mikro-

zensus liefern keine Daten zu geflüchteten menschen 

mit Behinderung. Dort werden nur „diejenigen Per-

sonen, die in Privathaushalten leben“ (Denninger/grü-

ber 2017: 8) erfasst. ein großer Teil der geflüchteten 

menschen lebt jedoch in gemeinschaftsunterkünften 

und wird dementsprechend nicht berücksichtigt. auch 

bei der registrierung von geflüchteten menschen durch 

das Bundesamt für migration und flüchtlinge (Bamf) 

sowie international, beispielsweise in den aufnahme-

zentren des Un-flüchtlingshilfswerkes (UnHCr), gibt 

es keine zuverlässigen Daten zu Personen mit Behin-

derung (vgl. farrokhzad/otten/Zuhr/ertik 2018: 21). 

Deshalb ist unklar, wie hoch der anteil von menschen 

mit Behinderung unter den geflüchteten Personen in 

Deutschland ist. Schätzungen gehen derzeit von etwa  

15 Prozent aus, wobei psychische erkrankungen infolge  

von flucht, folter und Verfolgung nicht eingerechnet 

werden (vgl. Handicap International. 2019).

für geflüchtete menschen mit Behinderung bestehen 

in Deutschland zahlreiche Hindernisse durch nicht bar-

rierefreie Unterbringungsmöglichkeiten, eingeschränkte  

Sozial- und gesundheitsleistungen oder ein nicht in-

klusives Bildungsangebot. Häufig bleiben sie zwischen 

den Systemen der Beratung, Unterstützung und Ver-

sorgung von menschen mit Behinderung einerseits 

und menschen mit migrations- bzw. fluchterfahrung 

andererseits unsichtbar (vgl. Köbsell 2019: 71). Die 

Inanspruchnahme dieser Unterstützungsangebote ist 

für menschen mit migrations- und fluchthintergrund 

noch immer nicht selbstverständlich, und es fehlen  

ihnen Informationen über die Selbsthilfestrukturen und 

Hilfesysteme. Zugleich sind die Behindertenhilfe und 

Teilhabeberatungsstellen selten die erste anlaufstelle 

für geflüchtete menschen mit Behinderung.

Inwieweit auch mitarbeitende in den fachdiensten 

der Caritas mit neuen oder zusätzlichen aufgaben 

in Bezug auf die Versorgung von geflüchteten men-

schen mit Behinderung konfrontiert sind, wurde bis-

her nicht erfasst. auch über die vorhandenen an-

gebote sowie potenziell auftretende Probleme ist 

bisher nur wenig bekannt. Ziel der im Zeitraum vom 

09.06.2019 bis 09.07.2019 innerhalb des Deutschen 

Caritasverbandes durchgeführten Befragung ist eine 

analyse der Situation in den fachdiensten der Caritas 

hinsichtlich der Beratung und Unterstützung von ge-

flüchteten Personen mit Behinderung. Um geeignete 

Unterstützungsformate zu entwickeln und damit die 

Lebensbedingungen von geflüchteten menschen mit 

Behinderung zu verbessern und ihre Bedürfnisse in 

der Diskussion um gesellschaftliche Teilhabeoptionen  

auf Bundesebene besser berücksichtigen zu können, 

nimmt die Befragung besonders die Herausforderun-

gen in den Blick. ausgangspunkt ist die aus der Un- 

Behindertenrechtskonvention abgeleitete Verpflichtung,  

„die gleichberechtigte Teilhabe von menschen mit 

Behinderung zu fördern und inklusive Strukturen zu 

schaffen“ (Denninger/grüber 2017: 2).

Der Bericht beginnt mit einer Verortung der rechtlichen 

rahmenbedingungen und der aktuellen Lebenssitua-

tion für geflüchtete menschen mit Behinderung in 

Deutschland. Kapitel drei beschreibt das Untersu-

chungsdesign und die verwendeten methoden. Im 

vierten Kapitel werden die ergebnisse der Umfrage 

vorgestellt. Der Bericht schließt mit einer Zusammen-

fassung der Umfrage, Schlussfolgerungen und Hand-

lungsmöglichkeiten ab.

1
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1 Zu den besonders schutzbedürftigen Personen zählen u.a. chronisch Kranke, 
traumatisierte Personen, Schwangere, unbegleitete minderjährige und menschen 
mit Behinderung.



sItuatIon
von geflüchteten Menschen mit Behinderung in Deutschland

In Deutschland müssen die Bedürfnisse von beson-

ders schutzbedürftigen geflüchteten Personen gemäß 

verschiedener eU-aufnahmerichtlinien berücksichtigt 

werden. für geflüchtete menschen mit Behinderung 

gilt die eU-aufnahmerichtlinie für Schutzsuchende 

(2013/33/eU), in der es in artikel 19.2 heißt:

„Die Mitgliedstaaten gewähren Antragstellern mit beson-

deren Bedürfnissen bei der Aufnahme die erforderliche 

medizinische oder sonstige Hilfe, einschließlich erforder-

lichenfalls einer geeigneten psychologischen Betreuung.“

Weiter steht in artikel 21 und 22:

„Die Mitgliedstaaten berücksichtigen in dem einzel-

staatlichen Recht zur Umsetzung dieser Richtlinie die 

spezielle Situation von schutzbedürftigen Personen 

wie […] Behinderten, […] Personen mit schweren kör-

perlichen Erkrankungen, Personen mit psychischen 

Störungen […]. Um Artikel 21 wirksam umzusetzen, 

beurteilen die Mitgliedstaaten, ob der Antragsteller ein 

Antragsteller mit besonderen Bedürfnissen bei der 

Aufnahme ist. Die Mitgliedstaaten ermitteln ferner,  

welcher Art diese Bedürfnisse sind.“

Staatliche Stellen sind folglich verpflichtet, beson-

ders schutzbedürftige geflüchtete zu identifizieren 

und bedarfsgerecht zu beraten und zu versorgen. 

Bisher kommen Bund, Länder und Kommunen den 

menschenrechtlichen Verpflichtungen jedoch nur un-

zureichend nach, wie auch das Deutsche Institut für 

menschrechte resümiert (vgl. Leisering 2018: 1). Da-

bei erweist sich die föderale Zuständigkeitsstruktur in 

Deutschland als Hindernis und wird von der Bundes-

regierung als argument genutzt, nicht tätig zu werden 

(vgl. Deutscher Bundestag 2017).

„Basierend auf zahlreichen einschätzungen aus Wis-

senschaft und Praxis ist jedoch unstrittig, dass die  

Situation von geflüchteten mit Behinderung häufig be-

sonders problematisch ist“ (Denninger/grüber 2017: 9).  

Personen mit fluchthintergrund und einer Behinde-

rung haben keinen oder einen schlechten Zugang zu 

bedarfsgerechten medizinischen Unterstützungsleis-

tungen und Hilfsmitteln, was „zu zusätzlichen Diskrimi-

nierungserfahrungen, gesundheitlichen gefährdungs- 

lagen und mangelnden Teilhabechancen einer be-

sonders vulnerablen gruppe führt“ (Schöneck/Schuh 

2017: 3). So teilen beispielsweise gehörlose menschen 

unterschiedlicher Herkunft keine einheitliche gebär-

densprache, da diese sich von nation zu nation un-

terscheidet. Doch in der Kommunikation mit der deut-

schen Verwaltung haben sie nur einen anspruch auf 

Dolmetscher*innen, die in der deutschen gebärden-

sprache kommunizieren (vgl. der Paritätische Bran-

denburg 2017). Zudem existieren keine zuverlässig 

funktionierenden regelungen der finanzierung von 

professionellen Dolmetschleistungen, die zu erlangen 

durch bürokratische Hürden noch erschwert werden. 

So ist die Beantragung von Dolmetschleistungen im 

rahmen des „SgB XII oder SgB II mit so viel aufwand, 

langen Bearbeitungszeiten und geringen erfolgsaus-

sichten verbunden, dass sie in der Praxis kaum er-

folgt“ (Handicap International 2019).

Der Zugang zur gesundheitsversorgung ist für geflüch-

tete mit oder ohne Behinderung vom aufenthaltsstatus 

abhängig. für alle Personen, die neu in Deutschland 

angekommen sind und noch keinen aufenthaltstitel 

erhalten haben, werden ansprüche auf Leistungen 

durch das asylbewerberleistungsgesetz (asylbLg) ge-

regelt (vgl. gag/Weiser 2017: 55). nach dem asylbLg 

haben geflüchtete Personen in den ersten 18 monaten 

ihres aufenthaltes in Deutschland keinen anspruch 

auf eine gesetzliche Krankenversicherung nach SgB 

V oder auf Leistungen der eingliederungshilfe nach 

§§ 53 ff. SgB XII. maßgeblich sind § 4 und § 6 des 

asylbLg, welche die gesundheitsversorgung während 

der Dauer des asyl- bzw. anerkennungsverfahrens 

auf einen Basisschutz reduzieren. Dies ist jedoch für 

menschen mit Beeinträchtigungen nicht ausreichend. 

2
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medizinische Behandlungen werden dann nur bei 

akuten2 erkrankungen und Schmerzzuständen über-

nommen (vgl. § 4 asylbLg). Sonstige darüberhinaus-

gehende Leistungen sind ermessensentscheidungen 

und werden nur gewährt, „wenn sie im einzelfall zur 

Sicherung des Lebensunterhalts oder der gesundheit 

unerlässlich sind“ (§ 6 absatz 1 asylbLg). für geflüch-

tete menschen mit Behinderung bedeutet dies, dass 

sie notwendige Hilfen in aufwendigen Verfahren bean-

tragen müssen und nie gewiss ist, wie die Behörden 

entscheiden, obwohl höherrangiges recht (Un-Behin-

dertenkonvention, grundgesetz etc.) zu berücksichti-

gen wäre.3 So entscheiden Sachbearbeiter*innen der 

Sozialämter, die in der regel keine medizinische aus-

bildung durchlaufen haben, über die notwendigkeit 

einer medizinischen Behandlung (vgl. flüchtlingsrat 

Baden-Württemberg 2017). Zwar reduziert sich der 

ermessensspielraum des § 6 asylbLg aufgrund der 

eU-rL für besonders schutzbedürftige Personen auf 

null, dies gilt jedoch nur für Personen, die nach einer 

einzelfallprüfung ihrer Situation als besonders hilfsbe-

dürftig anerkannt sind (vgl. Schülle 2019: 154).

Bis auf wenige Umfragen gibt es keine empirischen 

erkenntnisse über den gesundheitszustand und -be-

darf sowie die gesundheitsversorgung von asylsu-

chenden Personen mit Behinderung (vgl. Westphal/

Wansing 2019: 9). ausnahmen sind Berichte von  

zivilgesellschaftlichen organisationen, die bundes-

weite abfragen ihrer Beratungsstellen vorgenommen 

haben. Zu nennen sind Umfragen vom aWo Bundes-

verband, von Handicap International oder von dem 

netzwerk für flüchtlinge mit Behinderung in Köln, 

die jedoch keine repräsentativen Daten liefern (vgl. 

Schöneck/Schuh 2017; Schwalgin 2017; farrokhzad/

otten/Zuhr/ertik 2018). aufgrund der fehlenden Zah-

len und der Unsichtbarkeit der betroffenen Personen 

werden bei der Versorgung und Unterbringung des-

halb die besonderen Bedarfslagen meist nicht berück-

sichtigt. Die Unterstützungsangebote sind häufig nur 

in deutscher Sprache verfügbar. Selbst angebote, die 

sich direkt an geflüchtete menschen mit Behinderung 

richten, wie etwa die Internetauftritte der Behinder-

tenbeauftragten des Bundes und der Länder sind nur 

auf Deutsch verfügbar, „d.h. die geflüchteten men-

schen selbst können nicht direkt Kontakt aufnehmen“ 

(Köbsell 2019: 73). auch werden Stimmen geflüchte-

ter menschen mit Behinderung bisher nicht berück-

sichtigt. meist wird über die Betroffenen gesprochen, 

aber nicht mit ihnen zusammen (vgl. Köbsell 2019: 

73). Deshalb fordert Swantje Köbsell von den Selbst-

vertretungsorganisationen sowohl behinderter sowie 

geflüchteter menschen, ein deutliches Signal an die 

Betroffenen zu senden, „indem sie z.B. das Thema auf 

ihren Webseiten deutlich, leicht auffindbar und nicht 

nur in deutscher Sprache berücksichtigen“ (2019: 77).

2 Der Begriff „akute erkrankung“ ist strittig, da fraglich bleibt, ob der Begriff„akut“ einen Leistungsausschluss bei chronischen erkrankungen bedeutet (vgl. Schülle 2019: 150).
3 nach art. 19 abs. 2 eU-aufnahmerichtlinie haben geflüchtete mit Behinderungen einen rechtsanspruch auf die „erforderliche medizinische oder sonstige Hilfe,  
 einschließlich erforderlichenfalls einer geeigneten psychologischen Betreuung“. Diese richtlinie ist zwar anzuwenden, findet sich aber nicht im asylbLg und sollte dort  
 mit aufgenommen werden.
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DatengrunDlage

es wurde eine onlinebasierte Befragung unter Beratungsdiensten und einrichtungen der Caritas in einem er-

hebungszeitraum von vier Wochen (09.06.2019–09.07.2019) durchgeführt. mithilfe des onlinebefragungstools 

LamaPoll konnten die teilnehmenden Dienste den fragebogen ausfüllen. mittels eines e-mail-anschreibens mit 

einem Link zu der onlineumfrage wurden einrichtungen und Beratungsstellen adressiert, die im Bereich flucht 

und Behinderung arbeiten. Primäre Zielgruppe waren Beratungsstellen im Bereich flucht und migration, also 

vor allem asylberatungs- und migrationsberatungsstellen sowie einrichtungen für menschen mit Behinderung.

geflüchtete menschen mit Behinderung wurden im rahmen der Umfrage nicht befragt. Die antworten der Um-

frage beziehen sich daher ausschließlich auf expert*innen, die im Bereich flucht und/oder Behinderung ar-

beiten. Individuelle Bedarfslagen, einstellungen sowie Teilhabebehinderungen können durch die Umfrage nicht 

berücksichtigt werden.

Fragebogen
als erhebungsinstrument wurde ein standardisierter  

fragebogen konzipiert. Der fragebogen enthält 22 

zumeist geschlossene fragen, die zum Teil durch  

offene anmerkungen ergänzt werden konnten. neben  

allgemeinen angaben zum fachdienst ging es im 

zweiten Themenblock um die Beratungsangebote und 

inwieweit die Unterstützungsstrukturen auf geflüchtete  

menschen mit Behinderung ausgerichtet sind. Im drit-

ten Themenblock wurden soziodemografische an-

gaben der zu beratenden geflüchteten Personen mit 

Behinderung abgefragt. Der letzte Teil der Umfrage 

beschäftigte sich mit der Beratung der geflüchteten 

Personen. Der fragebogen wurde auf Verständlich-

keit, Beantwortbarkeit, Dauer und Umfang in form 

eines Pretests von drei expert*innen geprüft.

3

Auswertung
aufgrund begrenzter zeitlicher und finanzieller res-

sourcen erfolgt die auswertung deskriptiv mittels  

microsoft excel. Die auswertung beschränkt sich in 

den meisten fällen auf die Darstellung von Häufig-

keiten in tabellarischer oder grafischer form. Da keine 

Zufallsauswahl stattgefunden hat, sind die Daten nicht 

repräsentativ, weshalb über den anteil geflüchteter 

menschen mit Behinderung in Deutschland keine ge-

nauen aussagen getroffen werden können. Dennoch 

können mit der Umfrage erste Hinweise auf die Zahl 

möglicher Betroffener
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ergebnIsse

In diesem Kapitel werden die ergebnisse der Umfrage dargestellt. nachdem im ersten Teil die teilgenommenen 

Dienste vorgestellt worden sind, schließt eine Beschreibung soziostruktureller merkmale an. Im dritten Teil des 

Kapitels geht es um Beratungssituationen. Unter anderem werden die Beratungsangebote für geflüchtete men-

schen mit Behinderung, die Hauptanliegen der ratsuchenden sowie Herausforderungen für die Beratungs-

dienste vorgestellt.

In abbildung 1 sind die teilgenommenen Dienste der 

Umfrage dargestellt. Insgesamt haben an der Umfrage 

102 Dienste teilgenommen und den fragebogen voll-

ständig beantwortet. Ungefähr die Hälfte aller Dienste 

ist in der migrationsberatung tätig. 15,7 Prozent davon 

sind fluchtberatungsstellen. Im Bereich der Behinder-

tenhilfe 4 haben 5,9 Prozent eUTB-Stellen, 5,9 Prozent 

Beratungsstellen für menschen mit Behinderung und 

4,9 Prozent einrichtungen für menschen mit Behinde-

rung teilgenommen. Weitere Dienste kommen aus der 

allgemeinen Sozialberatung (7,8 Prozent), Schwanger-

schaftsberatung (2,9 Prozent) sowie psychosozialen 

Beratung (4,9 Prozent). Unter der Kategorie „Sonstige“ 

wurden „Stationäre Wohneinrichtung für abhängig-

keitskranke“, „fachdienst Inobhutnahme“, „Projekt zur 

arbeitsmarktintegration von geflüchteten menschen“ 

und „Koordinationsstelle migration und Behinderung“ 

genannt.

4

Teilgenommene Dienste

Abbildung 1: Teilgenommene Beratungsstellen (in Prozent) (n=102)

0 %               10 %               20 %               30 %               40 %               50 %

migrationsberatung

fluchtberatung

eUTB-Stelle

Beratungsstelle für menschen mit Behinderung

einrichtung für menschen mit Behinderung

allgemeine Sozialberatung

Schwangerschaftsberatung

Psychosoziale Beratung

Sonstige

4 für eine bessere übersichtlichkeit, sind die Kategorien „eUTB-Stelle“, „Beratungsstelle für menschen mit Behinderung“ und „einrichtung für menschen mit Behinderung“  
 im weiteren Verlauf in einer Kategorie als „Behindertenhilfe“ zusammengefasst.

49 %

15,7 %

5,9 %

5,9 %

4,9 %

4,9 %

3,9 %

Quelle: Caritas-Befragung Juli 2019

2 ,9 %

7,8 %
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abbildung 2 stellt die Verteilung der teilgenommenen 

Dienste nach Bundesland dar. Die meisten Dienste 

befinden sich in nordrhein-Westfalen (24), gefolgt von 

20 Diensten in Baden-Württemberg. In niedersach-

sen befinden sich 16 Dienste und in Bayern 8 Dienste. 

Die restlichen Beratungsstellen der Umfrage befinden 

sich in rheinland-Pfalz, Sachsen, Saarland, Bremen, 

Hessen, Schleswig-Holstein, Berlin, Brandenburg und 

Sachsen-anhalt.

Abbildung 2: Teilgenommene Beratungsstellen nach Bundesland (n=102)

	 Migrationsberatung

	 Fluchtberatung

	 Behindertenhilfe

	 Allgemeine Sozialberatung
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In diesem Kapitel werden soziostrukturelle Daten wie alter, geschlecht, Herkunft und art der Behinderung der 

ratsuchenden Personen beschrieben.

Um die anzahl geflüchteter Personen mit Behinderung 

in den Beratungsdiensten einschätzen zu können,  

wurden die Teilnehmer*innen der Umfrage gebeten, 

abzuschätzen, wie viele geflüchtete Personen mit Be-

hinderung sie in den letzten 12 monaten beraten haben. 

abbildung 3 stellt die anzahl ratsuchender geflüchteter 

Personen mit Behinderung nach Beratungsdienst dar. 

Von den 102 in der Umfrage erfassten Diensten haben 

81 in den letzten 12 monaten 1363 geflüchtete Per-

sonen mit Behinderung betreut bzw. beraten. In den 

flucht- und migrationsberatungsstellen wurden am 

meisten geflüchtete Personen mit Behinderung be-

treut (1084 menschen). Trotz der geringen anzahl der 

erfassten Dienste aus dem Bereich fluchtberatung 

haben diese am meisten geflüchtete Personen mit 

Behinderung beraten (590 Personen). In den Diensten 

der Behindertenhilfe waren es 128 Personen.

Die hohe anzahl an ratsuchenden Personen in den 

migrations- und fluchtberatungsstellen bestätigt die 

ergebnisse anderer Studien. In der Behindertenhilfe 

kommen im Vergleich zu Personen ohne migrationshin-

tergrund deutlich weniger menschen mit Behinderung 

und migrationshintergrund an (vgl. Kutluer 2019: 190). 

menschen mit Behinderung und fluchthintergrund 

suchen als erste anlaufstelle meist migrations-/flucht-

beratungsstellen auf, die oft an die erstaufnahme- 

stellen angebunden sind und deshalb die Zielgruppe 

schneller erreichen können. Die Behindertenhilfe ist 

dagegen selten an die erst- und gemeinschaftsun-

terkünfte angebunden und das Beratungsangebot oft 

nur in deutscher Sprache verfügbar (vgl. Köbsell 2019: 

77).

Von großer Bedeutung ist deshalb eine Verbesserung 

und Stärkung der Vernetzungsstrukturen der Behin-

dertenhilfe und anderer Beratungsstellen, um so ver-

schiedene Ungleichheitsdimensionen berücksichtigen 

und gemeinsam die menschen unterstützen zu können.  

mithilfe von expert*innen der Behindertenhilfe könnte 

auch die Identifizierung von besonders schutzbedürf-

tigen geflüchteten Personen verbessert werden. außer- 

dem müssen Selbstvertretungsorganisationen sowohl 

behinderter wie geflüchteter menschen geflüchtete 

menschen mit Behinderung mehr berücksichtigen 

(vgl. Köbsell 2019: 77).

Soziostrukturelle Daten

AnzAhl rAtsuchender geflüchteter Personen mit Behinderung 
in den letzten 12 monAten

Abbildung 3: Geschätzte Anzahl geflüchteter Personen mit Behinderung (n=81)
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abbildung 4 stellt das geschlecht, alter und den auf-

enthaltsstatus der ratsuchenden Personen dar. Im 

gegensatz zu geflüchteten Personen ohne Behinde-

rung, ist die mehrzahl der ratsuchenden Personen 

mit Behinderung weiblich (vgl. Kroh et al. 2018: 20). 

Ungefähr 58 Prozent der ratsuchenden geflüchteten 

Personen mit Behinderung in den letzten 12 mona-

ten waren frauen. 42 Prozent waren männer. Im Zeit-

raum Juli 2018 bis Juli 2019 waren 45 Prozent der 

ratsuchenden Personen über 30 Jahre alt, 35 Prozent 

waren zwischen 18 und 30 Jahre alt und 20 Prozent 

waren unter 18 Jahre alt. Im Vergleich zu aktuellen 

asylantragsteller*innen sind Personen mit fluchthin-

tergrund und Behinderung deutlich älter. So waren im 

Zeitraum Januar bis September 2019 73,7 Prozent der 

einen asylerstantrag stellenden Personen jünger als 

30 Jahre (vgl. Bamf 2019: 8).

46 Prozent der ratsuchenden Personen haben einen 

anerkannten Schutzstatus. Das heißt, sie besitzen 

eine Schutz-, Bleibe- oder asylberechtigung. Ungefähr 

ein Drittel aller ratsuchenden befindet sich noch im 

asylverfahren, und bei 19,3 Prozent wurde der asyl-

antrag abgelehnt. Sie besitzen also eine Duldung oder 

sind ausreisepflichtig. Die hohe anzahl der Personen 

mit einem anerkannten aufenthaltsstatus deutet da-

rauf hin, dass es relativ lange dauert, bis geflüchtete 

menschen mit Behinderung zum ersten mal in die Be-

ratungsangebotsstrukturen kommen. Das betrifft vor 

allem neu in Deutschland angekommene menschen, 

die zunächst einen ungesicherten aufenthaltsstatus 

besitzen und in erstaufnahmeeinrichtungen und ge-

meinschaftsunterkünften leben. Diese Personen wis-

sen „in der regel nicht, welche möglichkeiten es über-

haupt für sie gäbe, und versuchen somit eher nicht 

von sich aus ansprüche anzumelden“ (Köbsell 2019: 

69). mitunter ist es auch angst, „abgewiesen und zu-

rückgeschickt zu werden“ (Köbsell 2019: 70), oder 

angst, schlechtere aussichten auf einen aufenthalts-

titel zu haben. Dies bestätigt sich auch in den Daten 

der Umfrage. Personen ohne legalen aufenthaltssta-

tus, also Personen mit den wenigsten rechten, kom-

men praktisch nicht bei den Beratungsdiensten vor 

(0,3 Prozent). Doch gerade deren Situation ist oft sehr 

prekär, da sie Leistungen nach dem asylbewerber-

leistungsgesetz beziehen.

für diese gruppe ist es besonders wichtig, schnell 

Hilfe zu bekommen, da der ungesicherte aufenthalts-

status die Beantragung von Hilfeleistungen erschwert. 

eine möglichst schnelle Identifizierung eines besonde-

ren Schutzbedarfs kann dabei helfen, die menschen 

schnell und von Beginn an in die Unterstützungs- 

systeme zu bringen.

geschlecht, Alter und AufenthAltsstAtus

Abbildung 4: Geschätzte Anzahl geflüchteter Personen mit Behinderung 

                   nach Geschlecht, Alter und Aufenthaltsstatus (in Prozent) (n=81)

	 Männlich

	Weiblich

	 Unter 18 Jahre

	 18–30 Jahre

	 über 30 Jahre

	 Personen im Asylverfahren

	 Personen mit anerkanntem Schutzstatus

	 Personen mit abgelehntem Schutzstatus

	 Personen ohne legalen Aufenthaltsstatus

geschlecht

alter

aufenthaltsstatus

58 % 42 %

20 % 35 % 45 %

34,5 % 46 % 19,3 % 0,3 %

Quelle: Caritas-Befragung Juli 2019
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abbildung 5 stellt den aufenthaltsstatus der ratsu-

chenden verteilt nach Beratungsstelle dar. über die 

Hälfte der Personen in den fluchtberatungsstellen  

befindet sich noch im asylverfahren (51,9 Prozent). 

In der Behindertenhilfe und der migrationsberatung 

befinden sich dagegen nur ca. 23 Prozent der rat-

suchenden noch im asylverfahren. Personen mit 

an-erkanntem Schutzstatus sind mehr in den migra-

tionsberatungsstellen (64,0 Prozent) und der Behin-

dertenhilfe (58,7 Prozent) vorzufinden, während es in 

den flüchtlingsberatungsstellen nur 18 Prozent sind. 

ein grund für den hohen anteil an Personen im asyl-

verfahren in den fluchtberatungsstellen kann die an-

gliederung der Beratungsstellen an die erstaufnahme-

einrichtungen und gemeinschaftsunterkünfte sein.

Abbildung 5: Aufenthaltsstatus nach Dienst (in Prozent)

	 Personen im Asylverfahren

	 Personen mit abgelehntem Schutzstatus

	 Personen mit anerkanntem Schutzstatus

	 Personen ohne legalen Aufenthaltsstatus

migrationsberatung

fluchtberatung

Behindertenhilfe

allgemeine Sozialberatung

Schwangerschaftsberatung

Sozialpsychiatrischer Dienst

Sonstige
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100 %

Quelle: Caritas-Befragung Juli 2019
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es kommen alle in der abfrage genannten formen von 

Behinderung unter den geflüchteten menschen vor, 

wie in abbildung 6 deutlich wird. Körperliche Behin-

derungen (25,6 Prozent) und gehbehinderungen (15,4 

Prozent) sind die am häufigsten vertretenen Behinde-

rungen. aber auch der anteil an geistigen Behinde-

rungen ist hoch (20,5 Prozent). 16,7 Prozent der rat-

suchenden haben eine psychische Behinderung. 12,8 

Prozent der ratsuchenden haben eine form von Sin-

nesbehinderungen, also gehör- oder Sehbeeinträch-

tigungen. mehrfachbehinderungen haben 5,1 Prozent 

aller ratsuchenden.

formen von Behinderungen

Abbildung 6: Formen von Behinderungen (Angaben in Prozent) (n=78)

0 %                    5 %                 10 %                15 %                20 %                 25 %               30 %
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gehbehinderung
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Sinnesbehinderung

mehrfachbehinderung

sonstige

25,6 %

15,4 %

20,5 %

16,7 %

12,8 %

Quelle: Caritas-Befragung Juli 2019

3,8 %

5,1 %

Tabelle 1 stellt die Herkunftsländer der ratsuchenden 

Personen dar. Bei geflüchteten Personen mit Behinde-

rung sind die gleichen Herkunftsländer vertreten wie 

bei geflüchteten Personen ohne Behinderung. 

Den Top-10-Staatsangehörigkeiten von geflüchteten 

Personen im Zeitraum Januar bis august 2019 ent-

sprechend, kommen die meisten Personen aus Syrien 

(62,3 Prozent). Bei geflüchteten Personen allgemein 

kommen 27 Prozent der Personen aus Syrien (vgl. 

Bamf 2019: 9). Den zweiten Platz nehmen afgha-

nistan und Irak mit einem anteil von jeweils 9,1 Prozent 

ein. Die weiteren Herkunftsländer sind aufgrund gerin-

ger Zahlen vernachlässigbar.

herkunft
Tabelle 1: Herkunftsland

Syrien 48 62,3 %

afghanistan 7 9,1 %

Irak 7 9,1 %

aserbaidschan 3 3,9 %

eritrea 2 2,6 %

russland 2 2,6 %

Ägypten 1 1,3 %

Bosnien und Herzegowina 1 1,3 %

georgien 1 1,3 %

Libanon 1 1,3 %

nigeria 1 1,3 %

Senegal 1 1,3 %

Serbien 1 1,3 %

staatenlos 1 1,3 %

Gesamt 77 100,0 %

Herkunftsland                          Anzahl           Häufigkeit
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Betrachtetet man die formen von Behinderungen 

nach den Beratungsdiensten in abbildung 7, zeigt sich, 

dass Personen mit Sinnesbehinderungen vor allem in 

der Behindertenhilfe betreut werden (38,5 Prozent). 

Körperliche und gehbehinderungen kommen hier 

im Vergleich zur migrations- und flüchtlingsberatung 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die gruppe geflüchteter Personen mit Behinderung – vom Her-

kunftsland und aufenthaltsstatus abgesehen – sehr heterogen ist. Sowohl junge als auch ältere menschen, män-

ner und frauen sowie Personen mit verschiedenen arten von Behinderungen kommen in die Beratungsstellen.

deutlich weniger vor. In den Sozialpsychiatrischen 

Diensten hat der größte anteil der ratsuchenden eine 

psychische Beeinträchtigung (66,7 Prozent). auch in 

der allgemeinen Sozialberatung haben 40 Prozent eine 

psychische Beeinträchtigung.

Quelle: Caritas-Befragung Juli 2019

Abbildung 7: Beeinträchtigungsform nach Beratungsstelle (in Prozent) (n=78)
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Dieses Kapitel zeigt die Beratungssituation in Bezug auf geflüchtete Personen mit Behinderung auf. Im ersten 

Teil werden konkrete Beratungsangebote für geflüchtete menschen mit Behinderung dargestellt. anschließend 

wird aufgezeigt, wie ratsuchende auf Beratungsangebote aufmerksam gemacht werden und welchen Zugang 

sie zum angebot haben. Weitere Themen des Kapitels sind die anliegen der ratsuchenden Personen und die 

Unterstützungsleistungen der Dienste. mögliche Herausforderungen in der arbeit mit geflüchteten Personen mit 

Behinderung und Wege, damit umzugehen, werden am ende dieses Kapitels vorgestellt.

auf die frage, ob es in ihrem fachdienst spezifische angebote für geflüchtete menschen mit Behinderung gibt, 

gaben lediglich zehn Prozent aller Dienste an, gesonderte angebote für geflüchtete menschen mit Behinderung 

anzubieten. Davon kommen drei Beratungsstellen aus dem Bereich der Behindertenhilfe, zwei Dienste aus der 

flüchtlingsberatung, drei aus der migrationsberatung, ein Dienst aus der Schwangerschaftsberatung und ein 

Dienst aus dem sozialpsychiatrischen Bereich. 

Nachfolgend sind die spezifischen Angebote nach Fachdienst aufgeführt.

Behindertenhilfe

  Wohnen für menschen mit Behinderung und 

fluchthintergrund im Wohnheim, in teilverselbst-

ständigter Wohngruppe oder Betreuung in einer 

Seniorentagesstätte

  spezifische Beratung für menschen mit Sinnesbe-

einträchtigungen

  Deutsch bzw. gebärdenkurs für gehörlose geflüch-

tete menschen

Flüchtlingsberatung

  angebot einer Beratungssprechzeit in den eigenen 

räumlichkeiten – Kooperation mit einer externen 

Beratungsstelle für menschen mit Behinderung 

(Diakonie)

  Im Caritasverband bestehen therapeutische ange-

bote für schwer traumatisierte menschen und für 

menschen mit Behinderungen (Information, Inte-

gration in arbeit etc.).

Migrationsberatung

  asylberatung

  Betreuungsbehörden einschalten, medizinische Ver-

sorgung z. T. organisieren, passende/geeignete  

Unterbringungsform suchen, sensible anhörungs-

vorbereitung durchführen

  asylberatungsstelle: Kooperation mit dem ambu-

lanten Behindertenzentrum der Diakonie Dresden

Schwangerschaftsberatung

  Sprachkurse, frauengespräche

Sozialpsychiatrischer Dienst

  Beratung mit Unterstützung einer/eines Sprach-

integrationsmittler*in

Beratungssituation

AngeBote für geflüchtete menschen mit Behinderung



In der Umfrage wurden die teilnehmenden Dienste gefragt, ob sie geflüchtete menschen mit Behinderung spezifisch 

auf ihren fachdienst aufmerksam machen. 22,5 Prozent aller Dienste antworteten mit „ja“. über drei Viertel aller  

teilgenommenen Dienste sprechen dagegen die Zielgruppe nicht spezifisch an, wie in Tabelle 2 ersichtlich wird.

am häufigsten gaben Dienste der Behindertenhilfe an, 

geflüchtete menschen mit Behinderung spezifisch an-

zusprechen (35,3 Prozent). In der flüchtlingsberatung 

sind es nur 25 Prozent und in der migrationsberatung 

16 Prozent. es zeigt sich damit dringender Handlungs-

bedarf, die Informationslage für die Zielgruppe zu ver-

bessern und die gruppe geflüchteter menschen mit 

Behinderung mehr in den fokus zu nehmen.

als folgefrage wurden alle Dienste, die die frage mit 

„ja“ beantworteten, gebeten, die Wege genauer zu 

beschreiben, wie sie geflüchtete menschen mit Be-

hinderung auf ihren fachdienst aufmerksam machen. 

neben flyern (10,7 Prozent), Internetangeboten für die 

Zielgruppe (10,7 Prozent) und spezifischen Informati-

onsveranstaltungen für geflüchtete menschen mit Be-

hinderung (10,7 Prozent) wurden vor allem individuelle 

methoden (67,9 Prozent) genannt.

zugAng zum AngeBot

Tabelle 2: Gezieltes Ansprechen der Zielgruppe (in Prozent)

Tabelle 3: Gezieltes Ansprechen (Mehrfachauswahl möglich, in Prozent)

migrationsberatung 8 16,0 % 42 84,0 % 50 49,0 %

fluchtberatung 4 25,0 % 12 75,0 % 16 15,7 %

Behindertenhilfe 6 35,3 % 11 64,7 % 17 16,7 %

allgemeine Sozialberatung 2 25,0 % 6 75,0 % 8 7,8 %

Sozialpsychiatrischer Dienst 2 50,0 % 2 50,0 % 4 3,9 %

Schwangerschaftsberatung 0 0,0 % 3 100,0 % 3 2,9 %

Sonstige 1 25,0 % 3 75,0 % 4 4,0 %

Gesamt 23 22,5 % 79 77,5 % 102 100,0 %

es gibt einen flyer für geflüchtete menschen mit Behinderung    3  10,7 % 

auf der Internetseite Ihres fachdienstes werden     3 10,7 %
geflüchtete menschen mit Behinderung gezielt angesprochen

es werden regelmäßig Informationsveranstaltungen     3 10,7 %
für geflüchtete menschen mit Behinderung durchgeführt (mindestens jährlich) 

andere Wege, durch die geflüchtete menschen mit Behinderung    19 67,9 %
auf Ihren fachdienst aufmerksam gemacht werden:  

Insgesamt 23 Teilnehmer*innen            28                 100,0 %

                      Gezieltes Ansprechen                                   Gesamt

        Ja         Ja (in %)             Nein      Nein (in %)       Gesamt   Gesamt (in %)

Art der Werbung                                                                                                    Anzahl           Häufigkeit
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Nachfolgend sind die Detailergebnisse für die Kategorie „andere Wege“ nach Dienst sortiert, aufgelistet:

Behindertenhilfe

  die Sozialarbeiter*innen in den flüchtlingsunter-

künften kennen unseren Dienst oder finden ihn im 

Internet; geflüchtete gehörlose menschen, die zu 

uns Kontakt haben, machen „neue“ geflüchtete, 

die sie zufällig treffen, auf uns aufmerksam

  Informationsweitergabe über das angebot (des 

fachdienstes) an migrations- und andere Bera-

tungsstellen in der Kommune

  Öffentlichkeitsarbeit bei anderen Beratungsdiensten

  über Seelsorge, über Kontakte zu Leidensgenos-

sen/Landsleuten,

  Vernetzung mit migrationsberatungsstellen, mi-

grationsbeauftragtem des Landkreises sowie 

Sozialarbeiter*innen in gemeinschaftsunterkünften

Flüchtlingsberatung

  direkte ansprache

  mund-zu-mund-Propaganda unter Betroffenen

  wenn menschen mit Behinderung in die Beratung 

kommen oder bei menschen, die Behinderung in 

der familie erleben, verweisen wir auf die Sprech-

zeit, die wir in den eigenen räumlichkeiten mit ex-

terner Kooperationsfachkraft anbieten

Migrationsberatung

  da unser fachdienst der einzige in der Stadt für ge-

flüchtete menschen ist, spricht sich dieses herum, 

und somit erreichen uns auch die menschen mit 

Behinderung

  austausch mit dem Sozialamt

  Klient*innen in der Beratung werden auf das spe-

zielle Beratungsangebot der Diakonie in den räu-

men der asylberatungsstelle aufmerksam gemacht

  den fachdienst suchen geflüchtete menschen auf, 

um Beratung zur Verbesserung ihrer Lebenswelt zu 

erhalten; das Thema Behinderung ist eines davon

  persönliche ansprache, mund-zu-mund-Propa-

ganda

  über den direkten Kontakt nach der ankunft bzw. 

nach der aufnahme in der gemeinde durch Inte-

grationslotsen

  wir haben eine Beratungsstelle für behinderte men-

schen, jedoch nicht in unserem fachdienst ange-

siedelt; ansonsten wird an andere Verbände wei-

tervermittelt

Sonstige

  Handzettel, die in unterschiedlichen Institutionen 

ausliegen

Sozialpsychiatrischer Dienst

  allgemeine Informationen über die Beratungsstelle 

für die Kooperationspartner*innen und ehrenamt-

lichen Helfer*innen

Die Behindertenhilfe und die migrations- und flucht-

beratungsstellen kooperieren alle drei mit jeweils an-

deren Beratungsstellen und versuchen so, die Ziel-

gruppe spezifisch anzusprechen.
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für eine detailliertere Betrachtung der maßnahmen 

der befragten Dienste für geflüchtete Personen mit Be-

hinderung, wurden die Teilnehmer*innen der Umfrage 

gefragt, ob es in ihrer Beratungsstelle eine ansprech-

person für geflüchtete menschen mit Behinderung 

gibt und wenn ja, ob diese Person gesonderte Stellen-

anteile für die arbeit mit geflüchteten menschen mit 

Behinderung besitzt. In Tabelle 4 sind die ergebnisse 

nach Beratungsstelle verteilt dargestellt.

16,8 Prozent aller Dienste gaben an, eine ansprech-

person für geflüchtete menschen mit Behinderung an-

zubieten. Von den teilgenommenen Diensten sind in 

der Behindertenhilfe am meisten ansprechpersonen 

für geflüchtete menschen mit Behinderung vorzufinden  

(29,4 Prozent). 18 Prozent der migrationsberatungs-

stellen gaben an, eine zusätzliche ansprechperson zu 

haben. In den fluchtberatungsstellen gibt es keine an-

sprechpersonen.

gesonderte Stellenanteile für die arbeit mit geflüchte-

ten Personen mit Behinderung haben nur zwei Dienste,  

eine migrationsberatungsstelle und eine einrichtung 

für menschen mit Behinderung. Dies entspricht auch 

der einschätzung einer Studie des Instituts mensch, 

ethik und Wissenschaft (vgl. Denninger/grüber 2017: 

24). auf Bundesebene gibt es nur wenige organisa-

tionen, die speziell auf geflüchtete menschen mit Be-

hinderung ausgerichtet sind, wie beispielsweise Handi- 

cap International. Dagegen gibt es „organisationen 

auf kommunaler ebene, die an der Schnittstelle beider 

Themen arbeiten und explizit zu dieser Thematik ge-

gründet wurden“ (Denninger/grüber 2017: 24). gerade  

diese organisationen sind im Bereich Behinderung 

und migration/flucht besonders aktiv, wie beispiels-

weise „mIna-Leben in Vielfalt e.V.“ in Berlin, die im mai 

2019 eine Tagung zu flucht und Behinderung orga-

nisierten, oder das „Berliner Zentrum für Selbstbe-

stimmtes Leben behinderter menschen e.V.“ (BZSL), 

das seit oktober 2016 ein Projekt zur unabhängigen 

und aufsuchenden Beratung von geflüchteten men-

schen mit Behinderung und chronischer erkrankung 

anbietet. Das Beratungsangebot „baut auf bereits be-

stehenden einrichtungen in den Stadtbezirken auf und 

trägt dazu bei, Hilfestrukturen für flüchtlinge nachhal-

tig zu fördern“ (BZSL 2019). Dafür arbeiten sie auch 

mit mitarbeiter*innen von gemeinschaftsunterkünften 

zusammen.

Dennoch ist es in den meisten organisationen so, 

dass es keine hauptamtlichen Stellen für den Bereich 

flucht und Behinderung gibt, und wenn doch, sind sie 

meist befristet und an Projekte gebunden (vgl. Dennin-

ger/grüber 2017: 25). Langfristig bleibt es schwierig, 

nachhaltige Unterstützungsstrukturen für geflüchtete 

menschen mit Behinderung zu schaffen.

AnsPrechPersonen für geflüchtete menschen mit Behinderung

Tabelle 4: Ansprechpersonen für geflüchtete Menschen mit Behinderung

migrationsberatung 9 18,0 % 41 82,0 % 50 49,5 %

fluchtberatung 0 0,0 % 15 100,0 % 15 14,9 %

Behindertenhilfe 5 29,4 % 12 70,6 % 17 16,8 %

allgemeine Sozialberatung 0 0,0 % 8 100,0 % 8 7,9 %

Sozialpsychiatrischer Dienst 1 25,0 % 3 50,0 % 4 4,0 %

Schwangerschaftsberatung 1 33,3 % 2 66,7 % 3 3,0 %

Sonstige 1 25,0 % 3 75,0 % 4 3,9 %

Gesamt 17 16,8 % 84 83,2 % 101 100,0 %

                      Gezieltes Ansprechen                                   Gesamt

        Ja         Ja (in %)             Nein      Nein (in %)       Gesamt   Gesamt (in %)
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Um den Unterstützungsbedarf für geflüchtete menschen näher zu bestimmen, wurden die Teilnehmer*innen 

der Umfrage nach den hauptsächlichen anliegen der zu beratenden geflüchteten menschen mit Behinderung 

gefragt. 80 Dienste machten hier verschiedene offene angaben und bestätigen teilweise die angaben in der 

Literatur. Die anliegen betreffen hauptsächlich asylrechtliche fragen, fragen zur Beantragung des Schwerbe-

hindertenausweises, feststellung des Pflegegrades oder medizinische fragen. Weitere Themen sind das finden 

von geeignetem barrierefreien Wohnraum, fragen zur Beschulung oder fragen zur Teilhabe. 

Im Folgenden werden die Einzelangaben der Dienste aufgeführt.

Behindertenhilfe

  anerkennung der Behinderung

  anfrage zur eingehenden Post, Beantragung von 

Leistungen, Wohnungssuche

  Beratung im Hinblick auf die Leistungen in unserem 

ambulanten Bereich

  den Beeinträchtigungen entsprechende Betreuung 

und Unterkunft zu finden

  einzelgespräche/Krisengespräche, fehlende Tages-

struktur, Kontaktfindung

  fachliche Unterstützung im gesamten Lebensfeld

  feststellung der Schwerbehinderung, feststellung 

eines Pflegegrades, allgemeine fragen zu Hilfsmitteln

  Kommunikationsprobleme, anträge ausfüllen, ge-

sundheitliche Probleme

  Leistungsansprüche aufgrund der Behinderung, 

barrierefreie Wohnung

  Sozialleistungen beantragen (Schwerbehinderten-

ausweis, Pflegeantrag), Leistungen nach dem 

asylbLg durchsetzen, Unterstützung bei arztbesu-

chen (organisation von Dolmetscher*innen), Ver-

mittlung bei Behördenangelegenheiten, barriere-

freier Wohnraum

  überforderung im alltag als eltern eines/mehrerer 

behinderter Kinder – Bitte um assistenz im alltag, 

Unterstützung bei und Information zur Beschaffung 

angemessener Wohnung (barrierefrei), Schwerbe-

hindertenausweis, Hilfsmittel wie rollstuhl, Pflege-

bett

  Unterstützung bei Behördenangelegenheiten, Woh-

nungssuche, spezielle Integrationskurse für ge-

hörlose geflüchtete finden, Kontakt zu deutschen 

gehörlosen menschen finden, ausbildung finden, 

freizeitgestaltung

  völlige Hilf- und ratlosigkeit seitens der angehöri-

gen im Umgang mit Taubblindheit, fehlende Kom-

munikation, fehlende Kenntnisse über Leistungen

Fluchtberatung

  adäquate medizinische Behandlung, Therapie etc.

  adäquate Unterkunft, Verknüpfung zu medizini-

schen Diensten und fachdiensten für menschen 

mit Behinderung

  antrag Schwerbehindertenausweis, eingliederungs-

hilfe, bei minderjährigen: schulische förderung/ 

eingliederungshilfe

  ärztliche anbindung und Beschulung

  asylverfahrensgründe, da sie eine besonders vul-

nerable gruppe im asylverfahren darstellen (an-

waltsuche, Klage gegen Bescheide)

  Beantragung von Leistungen nach dem SgB IX so-

wie der Kranken- und Pflegeversicherung; Suche  

nach einem behindertengerechten Wohnraum,  

berufliche und schulische eingliederung

  Behördenangelegenheiten

  geeigneten, barrierefreien Wohnraum und Sprach-

mittler*innen finden

  aufenthaltssicherung, familienzusammenführung, 

psychosoziale Versorgung

  orientierung in der aktuellen Situation, Therapie- 

und Unterstützungsmöglichkeiten, gesetzliche Be-

treuung

  Pflegehilfsmittel, arzttermine, Dolmetscher*innen, 

antrag eines Schwerbehindertenausweises, Trans-

port

  Schwerbehindertenausweis, Hilfe zur Pflege/Pflege-

geld Wohnung

  sozialrechtliche Themen, alltagsthemen, Wohnen

  Therapien und Hilfsmittel

  Unterbringungssituation, Sicherung des aufent-

halts, anträge auf anerkennung Schwerbehinde-

rung und anträge auf Pflegegeld, Sicherstellung 

Sprachförderung oder schulische Versorgung

hAuPtAnliegen der rAtsuchenden
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Migrationsberatung

  alltagshilfen, finanzielle Unterstützung/ansprüche, 

Schriftverkehr mit Behörden, medizinische fragen

  anträge (Behindertenausweis, Pflegegeld usw.) 

möglichkeiten der Teilhabe am gesellschaftlichen 

Leben, Suche Therapieplatz

  anträge Schwerbehinderung, Pflegestufe, Pflege-

geld, Hilfsmittel und Betreuung

  antragstellung beim Landessozialamt oder bei der 

Kommune

  asylverfahren, aufenthaltsverfestigung

  asylverfahren, familiennachzug

  aufenthalt, gesundheit, Soziales und Leistungen

  aufenthaltsrechtliche fragen, fragen zur Integration 

(insbesondere Sprachkurszugang/spezielle Kurs- 

angebote), Sport/freizeitgruppen

  Beantragung Behindertenausweis, Beantragung 

Pflegegeld, Pflegedienst bestellen

  Beantragung eines Behindertenausweises, Bewäl-

tigung und Teilnahme am Deutschkurs, Beantra-

gung von Pflegeleistungen, Bestellung eines ge-

setzlichen Betreuers, Vollmacht, Beantragung von 

Sozialleistungen, asylanhörung

  Beantragung Pflegestufe, Unterstützung geeignete 

Schulanbindung, Unterstützung geeignete Woh-

nung finden, psychotherapeutische anbindung, 

anbindung an Spezialisten (Ärzte, Therapeuten)

  Beantragung eines Schwerbehindertenausweises, 

Hilfe zur Pflege, Pflegegeld behindertengerechte 

Wohnung

  Beantragung von Schwerbehindertenausweisen, 

Infosuche zu Teilhabemöglichkeiten

  behindertengerechte Unterbringung, erkennung 

der besonderen Vulnerabilität im asylverfahren

  eingliederungshilfe insbesondere Teilnahme im 

Kindergarten

  erlangung eines Schwerbehindertenausweises, 

Pflegegrad und bezahlte Pflege

  finanzielle Hilfeleistung, Hilfsmittel, Teilhabe

  finanzielle Unterstützung

  fragen zum aufenthaltsrecht und zu sozialen 

Leistungen

  gesetzlicher Betreuer, anträge auf Leistungen und 

Behindertenausweis, arztbesuche und Therapien, 

spezielle Schulen für Behinderte, Kooperation mit 

Pflegediensten, Beantragung von Hilfsmitteln

  gesundheitsversorgung, Verhinderungspflege, an-

tragstellung Behindertenausweis, Pflegegrad, Be- 

treuung, Verbesserung der Wohnsituation, Kontakt- 

pflege mit/zwischen Krankenkasse und Ärzten*innen

  Inanspruchnahme von Leistungen, medizinische 

Versorgung, möglichkeiten der gesellschaftlichen 

Teilhabe

  Informationen über Hilfemöglichkeiten

  Leistungen zur Bildung und Teilhabe

  medizinische Hilfe, Kontakt und Vermittlung an 

fachstellen

  medizinische und rechtliche angelegenheiten

  Pflegematerial und deren finanzierung, Kitaplatz-

suche, Beantragung Schwerbehindertenausweis, 

Pflegegrad, Zahlungen Pflegeversicherung, fest-

stellung der Behinderung an sich

  Schul- und Kindergartenplatz, Beschäftigungsver-

mittlung

  Schwerbehindertenausweis, Sprachkurse

  Schwierigkeiten mit Jobcenter, Suche nach behin-

dertengerechter Sprachförderung,

  soziale Unterstützungsleistungen

  soziale Unterstützungsleistungen (Unterstützung im 

alltag, Betreuung etc.) ermöglichung Integrations-

kursbesuch

  sozial- und asylrechtliche fragen, fragen zur ge-

sundheit

  Spracherwerb

  Sprachkurssuche

  Suche nach speziell auf die jeweilige Behinderung 

ausgelegtes Schulintegrationskursangebot, Hilfe 

beim Stellen von anträgen (Schwerbehinderung, 

Blindheitshilfe, Integrationshelfer), allgemeine migra- 

tionsspezifische anliegen

  Unterbringung in einer Werkstatt für Behinderte

  Unterstützung bei antrag auf anerkennung Be-

hinderung, Vermittlung zu fachärzten und Thera-

peuten

  Versorgung mit Hilfsmitteln, facharztsuche, Dol-

metscher*innenbegleitung, Schulbesuche, Woh-

nungssuche

  Verstehen unseres gesundheitssystems, erläute-

rung der rechte, Unterstützung für die Pflege

  Wohnungssuche, ausreise- und Perspektivbera-

tung, arbeitsaufnahme, formularhilfe

Sonstige

  Ärztewahl

  antrag auf Pflegegrad, antrag auf einen Schwerbe-

hindertenausweis, Vermittlung einer Tagesstruktur
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auf die frage, mit welchen Leistungen/maßnahmen die Dienste die Personen mit Behinderung und fluchthinter-

grund unterstützen, gaben 73 von 80 Diensten konkrete Leistungen an. Die Unterstützungsleistungen sind sehr 

vielfältig, wie die unten aufgelisteten offenen angaben zeigen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der expertise 

der jeweiligen Beratungsdienste. In der Behindertenhilfe werden beispielsweise überwiegend fragen zu Behin-

derung geklärt, wie etwa fragen zur eingliederungshilfe oder zum antrag von assistenzleitungen. In den flucht- 

und migrationsberatungsstellen stehen vor allem aufenthaltsrechtliche fragen im mittelpunkt der arbeit. Zugleich 

werden die ratsuchenden auch weitergeleitet und an andere Dienste vermittelt. 

Nachfolgend sind die Einzelangaben der Beratungsdienste aufgelistet.

Behindertenhilfe

  ambulant betreutes Wohnen für menschen mit 

psychischer erkrankung

  Bearbeitung der Post, Wohnungssuche, Beantra-

gung von Leistungen

  Beratung und Begleitung

  Beratung und Information, Begleitung zu Behör-

den, Vermittlung zu angeboten für gehörlose  

menschen (z.B. spezieller Integrationskurs für ge-

hörlose geflüchtete, Kontakt zum gehörlosenver-

ein, Kontakt zum gehörlosensportverein und zu 

kulturellen Veranstaltungen für gehörlose men-

schen)

  Beratung, antragstellung, Integration = Kontakte 

zu anderen gehörlosen menschen

  Beratung, Vermittlung, organisation von ehren-

amtlichen, Schreiben von anträgen und Wider-

sprüchen, netzwerkarbeit

  Besuch unserer Kontaktstelle, Teilnahme an der 

Tagesstruktur

  egH, Hausgebärdenkurs, Kommunikation si-

cherstellen mittels gebärden, Schulsituation ver-

bessern, familie unterstützen im Umgang mit 

Taubblinden, Unterbringung in einen geschützten 

Bereich (Werkstatt, Tagesstruktur), merkzeichen 

im SBa, Blindenhilfe beantragen, Ärzte suchen und 

die Klient*innen begleiten

  familienentlastende Dienste (stundenweise entlas-

tung), Schulbegleitung (über einen Springer an der 

Schule, da den Kindern die gelder nicht zustehen)

  Informationen zu bestimmten Leistungen, die das 

Leben erleichtern können, und zu den jeweiligen 

Kostenträgern und Leistungserbringern, z.B. an- 

trag auf Teilhabe bei eingliederungshilfe des Land-

kreises (z.B. bzgl. Schulbegleitung, alltagsassis-

tenz), antrag auf Pflegegeld; zum Beratungsange-

bot gehört auch die Begleitung zu Behörden etc., 

wenn es um Themen der Teilhabe und um reha-

maßnahmen geht

  Integrations-/Inklusionshilfen, Unterstützung bei 

der alltäglichen Lebensführung, Berufsfindung in 

den Werkstätten

Fluchtberatung

  antragshilfe

  Beantragung von Leistungen, Vermittlung zu fach-

diensten

  Beratung im asylverfahren, Vermittlung an fach-

dienste, Vermittlung im Kontakt mit Behörden, finan- 

zielle Unterstützung bei besonders dringenden  

Bedarfen, Unterstützung beim Wohnortwechsel

  Beratung und Unterstützung

  Beratung zu festen Zeiten, Begleitung von notwen-

digen Terminen, Weiterleitung an weitere fachbe-

ratung

  Beratung zu Leistungsansprüchen, Hilfe bei an-

tragstellung, Unterstützung bei Behördenpost und 

in Widerspruchsverfahren, Vermittlung zu inklusi-

ven/integrativen Kitas, Schulen, Schulbegleitung

  Beratung, Koordination und organisation von Hilfe

unterstützungsleistungen durch die dienste

  Zugang zu arbeit

  Hilfe bei der Bewältigung psychischer Probleme 

und der alltagssituationen

  Zugang zu medizinischen Leistungen, Schwerbe-

hindertenausweis, Beantragung Pflegestufe, Stel-

lungnahme, Hilfsmittelbeantragung, Zugang zum 

2. arbeitsmarkt
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  die gleichen Leistungen wie alle anderen auch, 

Beantragung eines Schwerbehindertenausweises, 

Beantragung von entsprechenden Therapien (ergo,  

Physio) oder gegenständen (rollstuhl, autositz)

  Hilfe bei anträgen, Vermittlung schulische oder be-

rufliche Integration

  Kontakt mit Ärzten, Kita/Schule, antragstellung 

beim Sozialamt

  Sozialberatung, Korrespondenz mit diversen Ämtern 

und Institutionen

  spezifisch: Vermittlung zu fachdiensten/Ärzt*innen

  Vermittlung an Ärzt*innen, fachberatungsstellen, 

Unterstützung im alltag Klärung von speziellen  

Bedarfen und rechtsansprüchen

  Vermittlung von anwälten, Beratung zum asylver-

fahren, Weiterleitung an gesundheitsdienste,

Migrationsberatung

  antragstellung, allgemeine Beratung

  antragstellung, Kontakt zu Behörden, Weitergabe von 

Informationen mit Dolmetscher*innen, Vermittlung  

an ehrenamtliche zur weiteren konkreten Unter-

stützung

  antragstellung/Widerspruchsverfahren

  ausfüllhilfen, Verweisberatung, Vermittlung von 

Sprach- und Kulturmittler*innen

  außerschulische Sprachförderung

  Beantragung von Pflegegeld, Verhandlungen mit 

Krankenkassen, Vermittlung an fachstellen

  Beratung und antragstellungsunterstützung

  Beratung zu Leistungsansprüchen, Hilfe bei der 

antragstellung, Unterstützung bei Behördenpost 

und im Widerspruchsverfahren

  Beratung zu sozial- und aufenthaltsrechtlichen 

Themen, geeigneter Sprachförderung, Suche nach 

weiteren behindertenspezifischen fachangeboten

  Beratung zum asylverfahren, familiennachzug

  Beratung zum aufenthaltsrecht, antragstellung, 

Vermittlung an fachdienst für menschen mit Be-

hinderung innerhalb des Verbandes

  Beratung, Begleitung zu Behörden und Ämtern, 

Vermittlung an die spezialisierten Beratungsstellen 

für menschen mit Behinderung

  Beratung, Herstellen von Kontakten, einmalige 

finanzielle Unterstützung

  Beratung, Unterstützung bei der Umsetzung

  Beratung, Vermittlung zu den fachdiensten, nach-

telefonieren bei den entsprechenden Ämtern

  Beratung, Vermittlung, Begleitung

  Beratung, Verweis auf die anderen Beratungsstellen

  Beratung, Verweisberatung

  Dolmetscher*innen, Vermittlertätigkeit zwischen 

Klient und Behörde

  formularhilfe, anträge zur erlangung der anerken-

nung einer Schwerbehinderung, Unterstützung bei 

anträgen auf Leistungen der Sozialleistungsträger, 

Unterstützung bei geltendmachung von abschie-

beverboten aufgrund bestehender Behinderung

  gespräche, Hilfe bei antragstellungen

  Hilfe bei Beantragung von Leistungen, gespräche 

mit finanzierenden Stellen, Zusammenarbeit mit/ 

überleitung zu fachdiensten für menschen mit Be-

hinderung

  Hilfe bei der ausstellung von Behindertenaus-

weisen

  Hilfe beim ausfüllen von anträgen, Kontaktauf-

nahme zu verschiedenen Leistungsträgern und 

Hilfsangeboten

  Informationen, gemeinsames Schreiben von an-

trägen, Vermittlung an fachdienste, Beratung bei 

antwortschreiben, Vermittlung an helfende Institu-

tion, Hilfsmittel beantragen

  Informationsvermittlung adäquate angebote vor ort 

und Umgebung, z. B. Integrative Kitas, Wohnheime

  Informationsweitergabe, Unterstützung bei for-

mularen, Weiterleitung an andere passende fach-

dienste, Infos zu Selbsthilfegruppen, Begleitung zu 

Ämtern, Ärzten etc.

  Stellen von anträgen (Schwerbehinderung, Blind-

heitshilfe, Integrationshelfer etc.), Suche und Ver-

mittlung an Schulen, Kindergärten Integrations-

kurse, Integrationshelfer und Hilfe/Begleitung bei 

der jeweiligen anmeldung

  Suche des passenden angebots, anträge/erledi-

gung der Papiere, Unterstützung der familie

  Terminvereinbarungen mit Ärzten, medizinischem 

Dienst etc., Kontaktpflege mit/zwischen Kranken-

kasse und Ärzten, gesundheitsversorgung, Verhin-

derungspflege, antragstellung eines Behinderten-

ausweises, Pflegegrad, Verbesserung der Wohn- 

situation

  Unterstützung zur Beantragung staatlicher Hilfen

für beeinträchtigte Personen und solchen der Kran-

ken- und Pflegekassen sowie fragen zum aufent-

halt, zur arbeitsuche und zu allen fragen, die auch 

nicht beeinträchtigte geflüchtete haben
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  Vereinbarung von Terminen bei Ärzten und Thera-

peuten, Besprechung/übersetzung von Diagnose-

schreiben, anträge ans Versorgungsamt, finanzielle  

Unterstützung im einzelfall (fahrtkosten, zusätz-

liche medizinische Leistungen, ...)

  Vermittlung von facharztterminen, Beantragung 

von Behindertenausweisen, Information über nach- 

teilsausgleiche

  Verweis auf andere fachdienste, Sozialleistungs-

anträge, antrag auf Behindertenausweis, Pflege 

Leistungen

  Weitervermittlung an Beratungsstellen, Beantragung 

eines Behindertenausweises

Sonstige

  Beratung, finanzielle Unterstützung

  Beratungsgespräche, Weiterleitung von anträgen, 

Vermittlung in unterschiedliche Institutionen

  Unterstützung beim antrag auf Teilhabe am arbeits-

leben

  individuelle, Vermittlung/Hinzuziehung von Sprach-

integrationsmittler*innen

  Beratungsgespräche und Vermittlung von weiter-

führenden Hilfen

  allgemeine Sozialberatung, migrationsberatung, 

Vermittlung an fachdienste, Zusammenarbeit mit 

Pflegestützpunkt, Landesamt für Soziales und 

Krankenkassen

  antragstellungen im Zusammenhang mit Klärung 

sozialer Sicherung, psychosoziale Beratung, reha-

antrag (wenn grundsätzlicher anspruch besteht), 

netzwerkarbeit

  eingliederungsleistungen beantragen

  Vermittlung an fachdienste (Pflegestützpunkt), 

Kontaktaufnahme mit Krankenversicherungen und 

Landessozialämtern

Tabelle 5 stellt dar, welche Dienste angaben, neue 

Herausforderungen in der arbeit mit geflüchteten Per-

sonen mit Behinderung zu sehen. Insgesamt gaben 

über die Hälfte der Dienste (58,8 Prozent) an, in der 

arbeit mit geflüchteten menschen mit Behinderung vor 

zusätzlichen Herausforderungen zu stehen.

Im Vergleich zu den anderen Diensten gaben vor allem 

Personen, die in der Behindertenhilfe aktiv sind, an, 

vor zusätzlichen Herausforderungen zu stehen (76,9 

Prozent). In der migrationsberatung sind es dagegen 

nur 56,1 Prozent und in der flüchtlingsberatung 60 

Prozent der Dienste, die angaben, vor neuen Heraus-

forderungen zu stehen. Leider kann der erhebung 

nicht entnommen werden, wieso es zu diesem Un-

terschied kommt und welcher Zusammenhang zwi-

schen Qualität der Beratung und Herausforderungen 

besteht. nicht auszuschließen ist, dass sich migra-

tions- und flüchtlingsberatungsstellen überschätzen 

und mögliche Probleme in Bezug auf Behinderung 

nicht erkennen. In der Behindertenhilfe weisen dage-

gen weiterführende Studien darauf hin, dass bei auf-

kommenden Problemen „durch mitarbeitende der ein-

richtungen der Behindertenhilfe noch zu oft Barrieren 

in den migrationsfamilien in den mittelpunkt gestellt 

würden“ (Kaiser-Kauczor 2019: 222). mängel an den 

Beratungsangeboten selbst, also eine fehlende Inklu-

sionsstruktur, würden dagegen selten gesehen (vgl. 

Kaiser-Kauczor 2019: 222).

herAusforderungen für die dienste
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als folgefrage wurden alle Teilnehmer*innen der Um-

frage, die angaben, vor Herausforderungen zu stehen, 

gebeten, die Herausforderungen zu spezifizieren. Die 

ergebnisse sind in abbildung 8 dargestellt. fehlendes 

Wissen zum Leistungsanspruch für geflüchtete men-

schen mit Behinderung wurde am häufigsten genannt 

(72,3 Prozent), gefolgt von eingeschränkten gesund-

heitsleistungen für Bezieher*innen von Leistungen 

nach dem asylbLg (66 Prozent) und Sprachbarrieren 

(61,7 Prozent). Ungefähr die Hälfte der teilgenom-

menen Dienste gab an, vor Herausforderungen bei 

der Identifikation einer Behinderung zu stehen. Dies 

deckt sich auch mit anderen Studien, welche ein 

fehlendes bundesweites Verfahren zur Identifizierung 

der besonderen Schutzbedürftigkeit bemängeln (vgl. 

Schülle 2017: 22). Deshalb wäre ein „international  

koordiniertes Vorgehen zur Identifizierung und Weiter-

leitung des realen, für die Betroffenen relevanten (me-

dizinischen) Versorgungsbedarfs der naheliegende 

erste Schritt“ (otten 2018: 6).

Abbildung 8: Konkrete Herausforderungen in der Arbeit mit geflüchteten Personen 

                   mit Behinderung (Anteile in Prozent, Mehrfachnennungen möglich)

                      Häufigkeit in % (bezogen auf Anzahl der Teilnehmer*innen: 47)

0 %                    20 %                  40 %                  60 %                  80 %

61,7 %

46,8 %

72,3 %

66,0 %

36,2 %

Quelle: Caritas-Befragung Juli 2019
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Tabelle 5: Herausforderungen in der Arbeit mit geflüchteten Personen mit Behinderung

migrationsberatung 23 56,1 % 18 43,9 % 41 51,0 %

fluchtberatung 9 60,0 % 6 40,0 % 15 18,8 %

Behindertenhilfe 10 76,9 % 3 23,1 % 13 16,3 %

allgemeine Sozialberatung 2 40,0 % 3 60,0 % 5 6,3 %

Sozialpsychiatrischer Dienst 2 66,7 % 1 33,3 % 3 3,8 %

Schwangerschaftsberatung 0 0,0 % 1 100,0 % 1 1,3 %

Sonstige 1 50,0 % 1 50,0 % 2 2,5 %

Gesamt 47 58,7 % 33 41,3 % 80 100,0 %

                  Neue Herausforderungen                                   Gesamt

        Ja         Ja (in %)             Nein      Nein (in %)       Gesamt   Gesamt (in %)
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nachfolgend sind die angaben aufgelistet, die unter „Sonstige“ angegeben wurden. Hier zeigt sich, dass viele 

der Befragten dieselben Probleme bemängeln, wie sie in der Literatur genannt werden. genannte Punkte sind 

fehlendes Wissen zum Leistungsanspruch für geflüchtete menschen mit Behinderung und fehlende barrierefreie 

angebote.

  das fehlende Wissen zum Leistungsanspruch der 

geflüchteten menschen mit Behinderung und die 

kulturelle Barriere, Beratung zu angeboten, die 

es in den Herkunftsländern einfach nicht gibt, wie 

Beratung zu geschütztem arbeitsmarkt, Hilfsmittel 

für den alltag, rehabilitation, …), zeitliche Kapazi-

täten, weite Wege im ländlichen raum, keine ent-

sprechenden angebote für Sprachkurse

  es gibt wenig barrierefreien Wohnraum, spezi-

fisches fachwissen zu bestimmten Themen fehlt, 

daher Verweisberatung bzw. Kooperation mit an-

deren Diensten nötig

  besondere rechtliche Situation und Unterbringung 

in der Zeit der erstaufnahme

  Diagnostik des Herkunftslandes

  die Beantragung eines Schwerbehindertenaus-

weises ist oft mühsam und schwierig. Kosten für 

arztbesuche werden oft erst übernommen, wenn 

jemand nicht mehr unter das asylbLg fällt. ein 

Schwerbehindertenausweis hilft, Vereinsamung zu 

verhindern. oft ist in einer flüchtlingsunterkunft nur 

ein gehörloser geflüchteter, der keine Kontakte zu 

den anderen in der Unterkunft herstellen kann oder 

gar gemobbt wird. Die Unterkünfte sind oft sehr 

weit außerhalb in kleinen orten. gehörlosenver-

eine gibt es nur in größeren Städten. Um Kontakte 

zu gehörlosen im Sportverein oder bei kulturellen 

Veranstaltungen zu pflegen, brauchen gehörlose 

geflüchtete so schnell wie möglich einen SB-aus-

weis mit freifahrt für öffentliche Verkehrsmittel.

  es wird keine eingliederungshilfe vom Kostenträger 

genehmigt, somit können geflüchtete menschen 

mit Behinderung diese Hilfe nicht in anspruch neh-

men, auch wenn sie dringend gebraucht wird.

  fehlende Sprachkursangebote im Umkreis, keine 

Barrierefreiheit in der Beratungsstelle

  fehlendes ortsnahes angebot an Deutschkursen 

für menschen mit Behinderung (Hör- oder Sehbe-

hinderung), an die vermittelt werden könnte

  finanzierung unserer Leistungen muss gut abge-

klärt werden

  hoher Zeitaufwand

  keine fachstelle zu finden, die die fragestellung 

übernehmen kann, Vermittlung an verschiedenste 

Stellen und anschließende Koordination der fach-

stellen, was öfters zu mehr arbeit führt

  Kulturelle Barrieren – das gesundheits- und Sozial-

system im Herkunftsland unterscheidet sich meist 

sehr von dem in Deutschland. eine stumpfe eins-

zu-eins-übersetzung reicht nicht. es muss in den 

Kontext der Herkunftskultur hineinübersetzt wer-

den – hierfür benutzen wir Kulturdolmetscher*innen. 

Leider sind die ressourcen hierfür oft nicht ausrei-

chend oder nicht für die notwendige Sprache vor-

handen.

  organisation von fahrdiensten, Begleitung bei 

arztbesuchen/Krankenhaus

  schwieriger Umgang mit mitarbeitern des Sozial-

amtes, da gesundheitsspezifisches fachwissen 

fehlt, strukturelle mängel bspw. bei Zuständigkeits-

fragen zwischen Sozialamt und gKV, artikel 19 

der eU-aufnahmerichtlinie findet keine Beachtung 

durch das Sozialamt, Schutzbedürftige werden als 

solche nicht identifiziert

  teilweise unzureichende kognitive fähigkeiten der 

Klient*innen

  Verweis eines amtes auf das nächste

  zu lange bürokratische Wege, beispielsweise zur 

richtigen Beschulung



Tabelle 6 stellt dar, welche Beratungsdienste bei Be-

darf die ratsuchenden an eine andere Stelle weiter-

leiten. nachdem knapp 60 Prozent aller beteiligten 

Beratungsstellen angegeben hat, in der arbeit mit 

geflüchteten Personen mit Behinderung vor neu-

en Herausforderungen zu stehen, ist nicht überra-

schend, dass 84 Prozent der befragten Dienste nach 

möglichkeit die ratsuchenden an eine andere Stelle 

verweisen. Die Beratung von geflüchteten menschen 

abbildung 9 stellt die konkreten Herausforderungen in 

der arbeit mit geflüchteten menschen mit Behinderung 

aufgeteilt nach Beratungsstelle dar. Dabei zeigen sich 

Unterschiede in möglichen Herausforderungen. In den 

migrationsberatungsstellen ist die häufigste Heraus-

forderung fehlendes Wissen zum Leistungsanspruch 

für geflüchtete menschen mit Behinderung (28,4 Pro-

zent). fast ein Drittel der fluchtberatungsstellen gab 

als größte Herausforderung eingeschränkte gesund-

heitsleistungen für Bezieher*innen von Leistungen 

nach dem asylbLg an. In der Behindertenhilfe sind 

Sprachbarrieren die größte Herausforderun

mit Behinderung erfordert eine gute Zusammenarbeit 

zwischen den an der Schnittstelle tätigen akteuren. 

Dennoch bleibt die frage unbeantwortet, wie groß die 

jeweiligen netzwerke der Beratungsstellen und die Zu-

sammenarbeit zwischen der Behindertenhilfe und den 

flucht-/migrationsberatungsstellen sind. Denn bisher 

sind kaum Vernetzungsstrukturen zwischen den ein-

zelnen Beratungsstellen vorhanden, und es erfolgt we-

nig Zusammenarbeit (vgl. Denninger/grüber 2017: 18).

Weiterleitung der rAtsuchenden An Andere dienste

Quelle: Caritas-Befragung Juli 2019

Abbildung 9: Konkrete Herausforderungen in der Arbeit mit geflüchteten Personen 

                   mit Behinderung nach Dienst (Anteile in Prozent) (n=47)
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als folgefrage wurden die Beratungsstellen gebeten, anzugeben, an welche Dienste sie die ratsuchenden Per-

sonen weiterleiten. In der migrationsberatung werden häufig Beratungsstellen für menschen mit Behinderung 

genannt. In der Behindertenhilfe ist es genau umgekehrt. Hier versucht man, die ratsuchenden Personen an 

migrations- und fluchtdienste weiterzuvermitteln. 

Nachfolgend sind die Dienste nach Beratungsstelle aufgelistet:

Migrationsberatung

  amt für gesundheit

  erziehungsberatung oder Seniorenberatung

  Ärzte, Krankenkasse, andere migrationsdienste

  Behindertenhilfe

  Beratungsstelle für menschen mit Behinderung der 

Caritas

  Beratungsstellen, die sich mit behinderungsspezi-

fischen fragen auskennen

  Beratungs- und Koordinierungsstelle

  BSVSa, Behindertenbeauftragter der Stadt so-

wie andere regeldienste (familien-, Schuldner-, 

Sucht-, Lebensberatung etc.)

  aufgrund der Sprachbarriere und der Unkenntnis 

des deutschen Versorgungssystems bei men-

schen mit Behinderung und den Unsicherheiten 

der regelstrukturen ist eine direkte Weiterleitung 

selten möglich. Klient*innen können nicht ‚abge-

geben‘ werden. menschen die mit bestehenden 

Behinderungen nach Deutschland kommen, noch 

nicht ein Jahr in die Pflegekasse eingezahlt haben 

und wo es keine medizinischen Unterlagen gibt, 

sind nicht vorgesehen. Ärzt*innen, Krankenhäuser, 

medizinischer Dienst und Sozialamt machen ihre 

arbeit. Die Behindertenberatung steht für aus-

künfte zur Verfügung, ist selbst allerdings an ihren 

Kapazitätsgrenzen und kann wegen der Sprach-

barriere und den kulturellen Unterschieden nicht so 

begleiten, wie notwendig.

  einrichtungen der Kranken-, alten- und Behinder-

tenhilfe

  eUTB

  eUTB-Beratungsstelle für menschen mit Behinde-

rung des Kreises Steinburg

  eUTB, Pflegestützpunkt, Lebenshilfe

  fachärzte, psychosoziales Zentrum

  fachdienste, gesundheitsamt, Selbsthilfegruppen, 

Wohnungsamt, Psychosoziales Zentrum und wei-

tere

  frühförderung, evtl. Behindertenwerk

  Jugendwohnheim

  Krankenkasse, Landkreis

  Leistungsansprüche für menschen mit Behinde-

rung

  Pflegestützpunkt (zur Beantragung von Pflegegeld 

usw.), Pflegedienste, verschiedenste Behörden 

und fachdienste, wenn es um migrationsspezi-

fische alltagsfragen geht

Tabelle 6: Weiterleitung der Ratsuchenden an andere Dienste

migrationsberatung 34 81,0 % 8 19,0 % 42 51,9 %

fluchtberatung 14 93,3 % 1 6,7 % 15 18,5 %

Behindertenhilfe 11 84,6 % 2 15,4 % 13 16,0 %

allgemeine Sozialberatung 5 100,0 % 0 0,0 % 5 6,2 %

Sozialpsychiatrischer Dienst 2 66,7 % 1 33,3 % 3 3,7 %

Schwangerschaftsberatung 1 100,0 % 0 0,0 % 1 1,2 %

Sonstige 1 50,0 % 1 50,0 % 2 2,5 %

Gesamt 68 84,0 % 13 16,0 % 81 100,0 %

                             Weiterleitung                                          Gesamt

        Ja         Ja (in %)             Nein      Nein (in %)       Gesamt   Gesamt (in %)
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  rechtsanwälte, Krankenkassen, Sozialämter

  reguläre Sozialberatung

  Sozialstationen, gesundheitsamt, Pflegestütz-

punkt

  Sozialpädiatrisches Zentrum über Kinderarzt, Sozi-

alstation, familienentlastender Dienst, Jugendamt

  Versorgungsamt, frühförderstelle, Therapeuten, 

fachärzte, Klinik

  Weitervermittlung zum ambulanten Beratungszen-

trum der Diakonie Dresden

  Zentrum Bayern familie und Soziales

  Zentrum für selbstbestimmtes Leben

  Spezialisten bei Bedarf (Ärzte u.a.)

  zuständige Stellen in den gemeinden sowie Beauf-

tragte für behinderte menschen

Fluchtberatung

  Behindertenbeauftragte des Landratsamtes

  Beratungsstelle für seelische gesundheit, Betreu-

ungsstelle

  eUTB

  gesundheitsdienst oder Institutionen der Stadt 

oder organisationen wie die Lebenshilfe

  Krankenkasse, Krankenhaus, Beratungsstelle für 

menschen mit Behinderung, Sanitätshäuser, ge-

sundheitsamt

  medizinische fachdienste, Ärzte, therapeutische 

fachdienste

  medizinischer Dienst in der Landeserstaufnahme, 

psychosoziale Beratungsstellen, Betreuungsbe-

hörden, regierungspräsidium

  migrationsberatung

  Therapiezentrum für folteropfer, Caritas-Werkstät-

ten, sozialpsychiatrische Zentren

  Versorgungsamt

  Versorgungsamt, Lebenshilfe, Klinik, Sozialamt

  Weitervermittlung zu spezialisierten Beratungsstel-

len für menschen mit Behinderung

  Wohnraumsuche, freizeitgestaltung, Kranken- und 

Pflegeleistungen

Behindertenhilfe

  allgemeine Hilfsangebote am Wohnort der ratsu-

chenden (Wohngeld, ausländeramt usw.)

  an verschiedene Ärzt*innen

  Beratung zu Leistungen zu den Themen Teilhabe 

und reha können wir machen, aber bei fragen 

zum aufenthaltsstatus und zum Thema asyl ver-

weisen wir auf die örtliche migrationsberatung oder 

die asylstelle des Landkreises. Bei ersterem bieten 

wir gemeinsame gespräche an, um zu vereinba-

ren, wer was machen kann und soll. // auch dürfen 

wir keine rechtliche Beratung machen.

  flüchtlingsberatung Caritasverband für die Diözese 

osnabrück

  JmD, migrationsberatung

  migrationsberatung bei der gemeinde

  migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer, 

flüchtlingsberatung, Integrationsfachdienst, Kon-

taktstelle Wohnen, soziale Beratung in den ge-

meinschaftsunterkünften, Psychosoziales Zentrum

  migrationsberatung/Integrationsmanager

  migrationszentrum

  Schwangerenberatung

  Versorgungsämter, Pflegekassen, eingliederungs-

hilfeträger

Sonstige

  fachberatungsstellen, Behindertenberatungsstel-

len des Bezirks

  Pflegestützpunkt

  Pflegestützpunkt, private Hilfsorganisationen (Kin-

derhospizdienste u.a.),

  Stellen für eingliederungsleistungen im Landkreis, 

Krankenversicherung

  ergänzende unabhängige Teilhabeberatung

  unterschiedliche Beratungsstellen, wie z.B. die 

asylverfahrensberatung

  fachärztliche und hausärztliche Betreuung.

  Zentrum für selbstbestimmtes Leben e.V., Dia-

gnostische einrichtungen, sozialpädiatrische Insti-

tutionen

ergeBnISSe     29



Bei Verständigungsschwierigkeiten haben nur 30,9 

Prozent der teilgenommenen Dienste Zugang zu ge-

schulten Dolmetscher*innen, wie in abbildung 10 

deutlich wird. Die meisten Teilnehmer*innen arbeiten 

mit Laiendolmetscher*innen zusammen. Das heißt, 

entweder sie können Verständigungsschwierigkeiten 

über eigene fremdsprachenkenntnisse ausgleichen 

(60,5 Prozent), oder es helfen familienangehörige 

Betrachtet man die einzelnen Dienste in abbildung  

11 getrennt, werden Unterschiede deutlich. gebärden-

dolmetscher*innen werden vor allem in der Behinder-

tenhilfe eingesetzt (6,7 Prozent). gleichzeitig arbeiten 

nur drei Prozent der Teilnehmer*innen der Behinder-

tenhilfe mit geschulten Dolmetscher*innen zusam-

men, was dem niedrigsten Wert aller teilgenommenen  

Dienste entspricht. In der migrationsberatung sind es 

dagegen 13,2 Prozent und in den fluchtberatungs-

stellen 9,4 Prozent. auch eigene fremdsprachenkennt-

nisse und ehrenamtliche Dolmetscher*innen werden  

oder Bekannte der zu beratenden Personen bei der 

Verständigung aus (67,9 Prozent). 55,6 Prozent der 

Dienste gab an, ehrenamtliche Dolmetscher*innen 

einzusetzen. geschulte Dolmetscher*innen oder 

Sprachmittler*innen sind dagegen in der minderheit 

(30,9 Prozent). 27,2 Prozent verwenden elektronische 

Hilfsmittel wie beispielsweise apps. muttersprachliche 

materialien verwenden nur 11,1 Prozent der Dienste.

in der Behindertenhilfe im Vergleich zu migrations- 

und fluchtberatungsstellen deutlich seltener genutzt. 

Unter „Sonstige“ gaben die Teilnehmer*innen der 

Behindertenhilfe zusätzlich an, mithilfe von eigenen  

gebärdendolmetscher*innenkenntnissen oder sprich- 

wörtlich „mit Händen und füßen“ (Caritas-Befragung  

Juli 2019) zu arbeiten. Der mangel an eigenen  

fremdsprachenkenntnissen und geschulten Dolmet-

scher*innen könnte erklären, warum die Behinder-

tenhilfe Sprachprobleme als größte Herausforderung 

angegeben hat. Die fluchtberatungsstellen sind die 

zusAmmenArBeit Bei sPrAchschWierigkeiten

Abbildung 10: Zusammenarbeit bei Sprachschwierigkeiten 

                    (Anteile in Prozent, Mehrfachnennungen möglich)

                        Häufigkeit in % (bezogen auf Anzahl der Teilnehmer*innen: 81)
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Quelle: Caritas-Befragung Juli 2019
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einzigen, die mit 2 Prozent angaben, mithilfe von  

Videodolmetschen zu arbeiten.

Klar ist, Sprachbarrieren trennen die besonders 

schutzbedürftige gruppe der menschen mit Behinde-

rung und fluchtgeschichte von der vollen Inanspruch-

nahme ihrer grundrechte. fehlende professionelle 

Dolmetscher*innen sorgen für weitere ausschluss-

mechanismen und „versperren den Weg zum Hilfe-

system deutlich bzw. verlangsamen den Prozess des 

Hilfesuchens“ (Kutluer 2019: 198). über die berufs-

ethischen Prinzipien des Dolmetschens, als da sind 

Verschwiegenheit, Transparenz, allparteilichkeit sowie 

das nötige Wissen über die Herkunftsländer, verfü-

gen Laiendolmetscher*innen in der regel nicht. auch 

sind sie oft emotional beteiligt und aus diesem grund  

mit der rolle als Dolmetscher*in überfordert (vgl. Bun-

desverband der Dolmetscher und übersetzer 2019). 

Der geringe einsatz von geschulten Dolmetscher*innen 

verweist auf einen klaren Handlungsbedarf, um die 

grundrechte der menschen mit Behinderung zu  

wahren.
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Abbildung 11: Zusammenarbeit bei Sprachschwierigkeiten nach Dienst (Anteile in Prozent) (n=81)
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Nachfolgend sind die offenen Angaben zu den einzelnen Unterstützungsmaßnahmen aufgeführt.

Fortbildungen/Schulungen sollen vor allem 

zu folgenden Themen stattfinden:

  allgemein zum Themenkomplex: Wie können Dienste 

der Caritas für dieses Thema geöffnet werden?

  ansprechpartner*innen mit fachwissen über Be-

hindertenrecht

  anspruch auf Leistungen und Teilhabemöglichkeiten

  antragstellungen und die frage nach dem aufent-

haltstitel: Welche Leistungen darf wer beantragen?

  asylrecht im Hinblick auf Leistungen

  fördermöglichkeiten für menschen mit Behinde-

rungen

  Das Behindertenrecht ist im moment genauso im 

Umbruch wie das asyl- und aufenthaltsrecht und 

die entsprechenden Leistungen. Deshalb sind 

grundinformationen wichtig.

  Leistung nach asylbLg, anbindungen an fach-

dienste, Schulen etc.

  fortbildungen sind für die arbeit hilfreich, aber es 

ist ein zusätzliches Zeitkontingent notwendig, um 

diese arbeit leisten zu können

  Vermittlung von Inhalten der Kranken- und Pflege-

versicherung und des SgB IX

  zum Leistungsanspruch für geflüchtete menschen 

mit Behinderung

In Bezug auf muttersprachliche Materialien 

wünschen sich die Teilnehmer*innen Folgendes:

  Besonders für unsere Sprachmittler*innen wäre es 

wichtig, fachausdrücke zu kennen, um zu verste-

hen, worum es geht.

  es gibt Informationen der ministerien in diversen 

Sprachen, doch meist geht es um allgemeine  

soziale angelegenheiten, nicht um Behinderung 

und Teilhabe. eine Informationsbroschüre über  

das recht von flüchtlingen mit den div. aufent-

haltsstatus wäre toll – aber vielleicht zu lang und 

zu komplex?

  finanzielle Unterstützung der mitarbeiter*innen zum 

erwerb von fremdsprachen

  gebärdenkurse in Deutsch

  in einfacher Sprache mit vielen Bildern, um auch 

analphabeten oder menschen mit wenig Bildung 

zu erreichen; auch das material für die Integra-

tionskurse müsste für gehörlose menschen und 

analphabeten vereinfacht und bebildert werden

  Infomaterial in einfacher Sprache

  Informationen über den Schwerbehindertenausweis

  Infos zum Schwerbehindertenrecht, gesetzliche 

Betreuung, Pflegeversicherungsrecht

  zu gesundheitsleistungen, Behindertenhilfe etc.

abbildung 12 stellt Unterstützungsmaßnahmen dar, 

welche sich die Beratungsstellen vom Deutschen Ca-

ritasverband e.V. wünschen. Die meisten teilgenom-

menen Dienste wünschen sich fortbildungen und 

Schulungen (65,8 Prozent) und muttersprachliche ma-

terialien (54 Prozent). Daneben fordern 26,3 Prozent der 

Dienste Unterstützung/Kooperation bei Projekten. 29 

Prozent gaben andere Unterstützungsmaßnahmen an.

geWünschte mAssnAhmen zur verBesserung

Abbildung 12: Gewünschte Unterstützungsmaßnahmen (Anteile in Prozent, Mehrfachnennungen möglich) 

                         Häufigkeit in % (bezogen auf Anzahl der Teilnehmer*innen: 76)
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Quelle: Caritas-Befragung Juli 2019
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  zu Leistungsansprüchen, spezifische Beratungs- 

und Unterstützungsangebote

  zum Behindertenrecht, Inklusion in Deutschland, 

Bundesteilhabegesetz

Unterstützung und Kooperation solle es 

für folgenden Projekte und Themen geben:

  ausbau des medizinischen und psychologischen 

Versorgungsnetzes auf dem Land

  eUTB, Pflegestützpunkte, Beratungsstellen im Be-

hindertenbereich (z.B. Blindenberatung)

  gemeinsamer aufbau und aufrechterhaltung von 

trägerübergreifender Beratung

  Kooperation mit spezialisierten Beratungsstellen 

für menschen mit Behinderung, um sie organisato-

risch und finanziell zu unterstützen

  spezielle Deutschkurse für menschen mit psy-

chischen erkrankungen sowie für Blinde und ge-

hörlose

  mehr zeitliche ressourcen

  1. Kostenübernahme der Dolmetscher*innen; 2. 

netzwerk und Infos darüber, wo welche expertise 

abgerufen werden kann bzw. welche Beratungs-

stelle in einer Tandemberatung kooperieren würde

  advocacyarbeit für die anpassung der Unterbrin-

gungsmöglichkeiten (z.B. barrierefrei) und bessere 

Versorgung von menschen mit Behinderung

  angebote, um netzwerke aufzubauen

  ansprechpartner*innen, die bei spezifischen fra-

gen unterstützend tätig sind

  Bedeutung von Sprachkursangeboten für spezielle 

Bedürfnisse thematisieren, barrierefreie räumlich-

keiten für die Beratungsarbeit

  Clearingstelle mit Dolmetscher*innen (Kenntnisse 

im medizinischen Bereich) und konkrete Hilfestellung

  mehr Dolmetscher*innen

  Dolmetscher*innen mit fachsprachkenntnissen 

medizin

  ein Konzept für die egH: Wie kann geflüchteten 

menschen dauerhaft geholfen werden, wenn sie 

kein recht auf eingliederungshilfe haben?

  einrichtung einer Stelle pro Stadt/Bezirk/region, 

die gezielt menschen mit Behinderung oder deren 

angehörigen, z.B. eltern, hilft

  finanzierung von Informationsabenden für die ge-

flüchteten selbst, übernahme von Honoraren

  finanzierungshilfen beim einsatz von gebärden-

dolmetscher*innen oder Videodolmetscher*innen

  interkulturelle Öffnung der regeldienste für men-

schen mit Behinderungen

  Lobbyarbeit, Bedarfe an Politik rückmelden

  mir ist es noch wichtig zu erwähnen, dass geflüch-

tete mit Behinderungen nicht speziell zu uns kom-

men. Sie kommen zu uns wie alle anderen Bewoh-

ner auch, da sie bei uns in der flüchtlingsunterkunft 

leben und von uns Sozialberatung erhalten. Wir 

machen keinen Unterschied zwischen menschen 

mit und ohne Behinderung. In der flüchtlingssozial- 

beratung ist man für alles zuständig.

  Politische Lobbyarbeit. geflüchtete menschen mit 

oder ohne Behinderung haben das recht auf die-

selbe medizinische und psychologische Versor-

gung wie der rest der hiesigen Bevölkerung.

  Schnellere Begutachtung von Kindern, um eine 

richtige Diagnose zu erhalten und somit die rich-

tige Schulform zu wissen. Denn in einer „normalen“ 

Schule, die nicht auf die Bedürfnisse solcher Kin-

der ausgerichtet ist, sind alle Beteiligten überfor-

dert. außerdem geht wichtige förderzeit (Physio-

therapie, ergo usw.) für die Kinder verloren.

  Sicherstellung von adäquater Unterbringung und 

(medizinischer) Versorgung bei Weiterleitung in 

die Kommunen bzw. organisation einer zentralen  

Betreuung und Versorgung direkt bei asylantrag-

stellung

  spezielle einrichtungen für geflüchtete menschen 

mit Behinderungen (betreutes Wohnen, Pflege-

heime etc.)

  Wenn die Beratung vermehrt von menschen mit 

Behinderungen in anspruch genommen werden 

sollte, ist dies in der normalen arbeitszeit nicht 

mehr zu leisten. eine solche Stelle benötigt fortbil-

dungen/Schulungen und ganz wichtig: zusätzlich 

ein hohes Zeitkontingent für diese arbeit, sonst ist 

es auf keinen fall zusätzlich leistbar!
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gefragt nach den gewünschten fortbildungen gab der 

größte Teil der Befragten (85,4 Prozent) Weiterbildungen 

zu Leistungen für menschen mit Behinderung an (vgl. 

abbildung 13). Insgesamt 66,7 Prozent aller teilgenom-

menen Dienste wünschen sich mehr Informationen 

über die Situation von menschen mit Behinderung in 

den Herkunftsländern. Weitere angaben waren „Identi- 

fikation von Behinderung“ mit 43,8 Prozent, fortbil-

dungen zu Schutzkonzepten in der Unterbringung (31,3 

Prozent), Weiterbildungen zum asylbLg (29,2 Prozent) 

und aufenthaltsrecht (25 Prozent).

Kenntnisse über die Strukturen der Hilfesysteme in 

den Herkunftsländern sowie über das Verständnis von  

Behinderung in den jeweiligen Ländern zu haben ist 

hilfreich, um „die Zugangsbarrieren von menschen mit 

Behinderung und migrationshintergrund und dadurch 

entstehende Schwierigkeiten im Hilfesystem besser 

zu verstehen“ (Kutluer 2019: 191). In vielen Herkunfts- 

ländern von geflüchteten menschen sind die Strukturen 

der Hilfe- und Versorgungssysteme anders aufgebaut 

als in Deutschland. Deshalb sind „auch der Umgang 

mit Behinderung und die formen der Unterstützung 

und rehabilitationsmaßnahmen“ (Kutluer 2019: 193) 

andere. es ist daher wichtig, auch die soziokulturell 

bedingten Sichtweisen der geflüchteten menschen 

zu berücksichtigen, um zu verstehen, wie sie zu den 

hier bestehenden Hilfs- und Unterstützungsangeboten  

der Behindertenhilfe stehen. Besteht in Ländern ein 

„medizinisches“ Verständnis von Behinderung wird 

dieses oft mit Krankheit gleichgesetzt, und es entsteht 

eine erwartungshaltung, dass „alle einschränkungen 

und Beeinträchtigungen durch medizinische eingriffe 

behoben werden können“ (Kutluer 2019: 193). „Dieses 

‚medizinische Verständnis‘ hat zur folge, dass die  

Tagesbetreuungsangebote und stationären Wohnein-

richtungen möglicherweise ähnlich wie ein Kranken-

haus wahrgenommen werden“ (Kutluer 2019: 193). 

für viele menschen kann die feststellung von Behin-

derung ein großer Schock sein. Da beispielsweise die 

Inanspruchnahme von Leistungen des gesundheits-

systems in ihren Herkunftsländern zu teuer ist, versu-

chen sie, angehörige mit einer Behinderung zu Hause 

zu pflegen. In vielen Ländern wird die Versorgung von 

menschen mit Behinderung auch als familiäre Pflicht 

angesehen (vgl. Kutluer 2019: 196). Deshalb können 

es sich viele menschen schwer vorstellen, „die Versor-

gungsaufgabe an eine fremde Institution abzugeben 

oder professionelle Unterstützung in anspruch zu neh-

men“ (Kutluer 2019: 196). Dennoch darf die Versor-

gung im großfamilienkollektiv nicht als einziger faktor 

für den geringen anteil von geflüchteten menschen 

mit Behinderung bei den Hilfe- und Beratungsstellen 

für menschen mit Behinderung herangezogen werden  

(vgl. Kaiser-Kauczor 2019: 212). Wie deutsche familien 

auch erhoffen sich „migrationsfamilien zunehmend ex-

terne Hilfen, da sie aus ganz unterschiedlichen grün-

den die Versorgung und Partizipation des von Behin-

derung bedrohten oder betroffenen mitglieds alleine 

nicht (mehr) sicherstellen können“ (vgl. amirpur 2013: 

32; zitiert in Kaiser-Kauczor 2019: 212). Trotz stei-

gender nachfrage und Interesses dieser wachsenden 

Zielgruppe der Leistungsempfänger*innen gibt es noch 

immer zu wenig heterogenitätssensitive angebote, die 

geflüchtete menschen mit Behinderung selbstverständ-

lich mitberücksichtigen (vgl. Kaiser-Kauczor 2019: 212). 

Um der gefahr der Kulturalisierung zu entgehen, muss, 

so die Soziologin filiz Kutluer, „im einzelfall immer der 

soziokulturelle Hintergrund, die individuelle religiöse 

einstellung, das Bildungsniveau sowie der grad der 

Integration berücksichtig werden“ (2019: 199). Wichtig 

ist, dass mitarbeiter*innen die Bereitschaft und neugier 

haben, sich auf eine fremde Situation einzulassen und 

„mit einer wertschätzenden offenheit dem neuen und 

fremden zu begegnen und nicht vorschnell zu urtei-

len sowie im interkulturellen Umgang nicht immer die  

eigene Kultur als für alle geltende norm und Standard 

zu definieren“ (Kutluer 2019: 200).

geWünschte fortBildungen
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Abbildung 13: Gewünschte Fortbildungen (Anteile in Prozent, Mehrfachnennungen möglich)

                        Häufigkeit in % (bezogen auf Anzahl der Teilnehmer*innen: 48)
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Quelle: Caritas-Befragung Juli 2019
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abbildung 14 stellt die gewünschten fortbildungen ver-

teilt nach Beratungsstelle dar. In den flucht- und mi-

grationsberatungsstellen sind die häufigsten angaben 

„Weiterbildungen zu Leistungen für menschen mit Be-

hinderung“ (23,8 und 34,9 Prozent). In der Behinder-

tenhilfe wünschen sich das nur 13,3 Prozent. Weiterbil-

dungen zum aufenthaltsrecht werden dagegen in der 

Behindertenhilfe als ein größerer Bedarf gesehen (26,7 

Prozent). In allen drei Diensten ist der Wunsch nach 

fortbildungen zur Situation von menschen mit Behin-

derung in den Herkunftsländern hoch, wobei in der 

Behindertenhilfe der Wert mit 33,3 Prozent am größten 

ist. In der Behindertenhilfe gibt es möglicherweise eine 

größere Sorge zum Umgang mit dem fremden, wes-

halb der Wunsch nach Informationen zur Situation von 

menschen mit Behinderung in den Herkunftsländern 

am größten ist.

Quelle: Caritas-Befragung Juli 2019

Abbildung 14: Gewünschte Fortbildungen nach Dienst (Anteile in Prozent) (n=48)
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Die gruppe der geflüchteten Personen mit Behinde-

rung ist sehr heterogen. Sowohl junge als auch ältere 

menschen, männer und frauen sowie Personen mit 

verschiedenen arten von Behinderungen kommen in 

die Beratungsstellen. In den letzten 12 monaten waren 

es ca. 1360 Personen. Die ergebnisse der Umfrage 

machen deutlich, dass in der Behindertenhilfe im Ver-

gleich zu flucht- und migrationsberatungsstellen we-

niger geflüchtete menschen mit Behinderung ankom-

men. Die einrichtungen der Behindertenhilfe sehen in 

der arbeit mit geflüchteten menschen mit Behinde-

rung im Vergleich zu den anderen Diensten am meis-

ten zusätzliche Herausforderungen. für eine gleich-

berechtigte und inklusive Teilhabe für alle menschen 

mit Behinderung muss mehr für die Zielgruppe getan 

werden. Die Beratungs- und Unterstützungssysteme 

müssen sich für geflüchtete menschen mit Behinde-

rung und deren angehörige öffnen.

Problematisch ist die lange Zeitspanne, die vergeht, 

bis die Personen zum ersten mal in den Unterstüt-

zungsstrukturen ankommen. So wissen betroffene 

Personen oft nicht, welche Beratungsmöglichkeiten 

es gibt, oder sie haben angst, abgewiesen zu wer-

den, und befürchten negative auswirkungen auf ihren  

aufenthaltstitel. Die Hälfte der Personen in den Un-

terstützungsstrukturen haben einen gesicherten auf-

enthaltstitel. Das heißt, sie halten sich schon länger  

in Deutschland auf. Insbesondere in der Behinderten-

hilfe und der migrationsberatung hat die mehrzahl der 

ratsuchenden einen anerkannten Schutzstatus. Per-

sonen, die Leistungen nach dem asylbewerberleis-

tungsgesetz erhalten, sind in der minderheit, obwohl 

deren Situation prekärer ist und sie vor mehr Barrieren 

stehen.

nur zehn Prozent der befragten Dienste bieten ein 

spezifisches angebot für geflüchtete Personen mit Be-

hinderung an. etwa 23 Prozent der Dienste versucht 

mittels unterschiedlicher methoden, wie etwa flyern 

oder Internetangeboten, die Zielgruppe direkt anzu-

sprechen. Dennoch haben nur 17 Prozent aller Dienste  

eine gesonderte ansprechperson für geflüchtete Per-

sonen mit Behinderung angestellt. Dies verdeutlicht, 

dass die gruppe nach wie vor nicht als eigene Ziel-

gruppe adressiert wird.

Die anliegen der ratsuchenden Personen betreffen vor 

allem alltagsprobleme, fragen zu anträgen, asylrecht-

liche fragen oder fragen zur Behinderung. Insgesamt 

sehen über die Hälfte der Dienste neue Herausforde-

rungen in der arbeit mit geflüchteten Personen mit  

Behinderung. Insbesondere die Behindertenhilfe gibt 

an, vor Herausforderungen zu stehen. etwa 72 Pro-

zent der Berater*innen beklagen ein fehlendes Wissen 

zum Leistungsanspruch für geflüchtete menschen 

mit Behinderung und 66 Prozent die restriktive ge-

setzeslage, welche die gesundheitsleistungen für 

Bezieher*innen von Leistungen nach dem asylbLg 

deutlich einschränkt. Zudem wurden Sprachbarrieren 

als weitere Herausforderung genannt. Vor allem die  

Zusammenarbeit bei Sprachschwierigkeiten bleibt ein 

ungelöstes Problem, da die wenigsten Dienste auf 

professionell geschulte Dolmetscher*innen und finan-

zierungsmöglichkeiten für Sprachmittlung zurückgreifen  

können. Die meisten Dienste befürworten daher fort-

bildungen, muttersprachliche materialien sowie finan-

zielle Unterstützung für Projekte.

Doch trotz der langsamen Öffnung für das Thema 

kommen geflüchtete menschen mit Behinderung 

in Deutschland bisher kaum zu Wort und werden in 

der Öffentlichkeit nicht gehört. auch diese Umfrage 

spricht „zwar parteilich und solidarisch, [jedoch] nicht 

mit, sondern über die Betroffenen“ (Köbsell 2019: 73). 

für weitere Untersuchungen müssen deshalb auch 

die betroffenen Personen selbst befragt werden, die 

nicht nur in der Beratung „unsichtbar“ bleiben, son-

dern auch in der öffentlichen Debatte nicht berück-

sichtigt werden. nur so können individuelle Bedarfs-
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lagen und einstellungen erhoben werden und damit 

auch nachhaltig die Beratungsstrukturen verbessert 

werden. Verlässliche Zahlen sind „die grundlage für 

die Sichtbarkeit sowie die Planung von maßnahmen, 

die die Situation verbessern“ (Köbsell 2019: 76).

Wie im zweiten Kapitel dargestellt, sind geflüchtete 

menschen mit Behinderung mit erheblichen Bera-

tungs- und Versorgungslücken sowie einer komplexen 

rechtsgrundlage konfrontiert, was die Beratungs-

dienste der Caritas zum Teil bestätigen. Deshalb  

müssen die Bedarfslagen von geflüchteten men-

schen mit Behinderung mehr berücksichtigt werden. 

es ist besonders wichtig, dass menschen, die nach 

Deutschland geflohen sind und noch nicht lange hier 

leben, bei Bedarf auf spezialisierte angebote zugreifen 

können, die einen flexiblen Umgang mit Vielfalt kom-

petent beherrschen. Das heißt, menschen müssen 

individuell wahrgenommen werden. Beispielsweise 

müssen alter, geschlecht, migration und soziale Lage 

berücksichtigt und das inklusive förderangebot auf 

diese ausgangslage ausgerichtet werden (vgl. Kaiser-

Kauczor 2019: 211). „In Zeiten, in denen die Un-Be-

hindertenrechtskonvention gleichbehandlung, Inklu-

sion und Teilhabe als grundsätze festlegt, erscheint 

Inklusion für migrationsfamilien in die angebote und in 

den angeboten immer noch zu oft fragwürdig und von 

glück geprägt“ (Kaiser-Kauczor 2019: 212).

Die mitarbeiter*innen in den Beratungsstellen müssen 

die soziokulturelle Herkunft und die rolle des familiä-

ren netzwerkes beachten. Informationsmaterial sollte 

zielgruppenspezifisch angepasst werden, denn die 

meisten angebote sind nur in deutscher Sprache und 

schwer zu finden. neben der Präsenz im alltag gilt es, 

den Internetauftritt in verschiedenen Sprachen sowie 

barrierefrei anzubieten. Dennoch sollte es keine „Spe-

zialangebote“ für menschen aus anderen Herkunfts-

ländern und Kulturen geben (vgl. Kaiser-Kauzcor 

2019: 216). Vielmehr muss eine Behindertenhilfe für 

alle gefordert werden, ohne Umwege über Spezial-

angebote. „fachkräfte sollten weder differenzblind 

noch differenzfixiert agieren“ (Kaiser-Kauczor 2019: 

219). „es gilt, flucht und migration nicht nur unter der  

Leidens- und Defizitperspektive zu betrachten, son-

dern zu einer anderen Sichtweise und einem würdi-

genden und respektvollen Betrachten des Durch-

gemachten und bis hierhin geleisteten einzuladen“ 

(Tsirigotis 2019: 245).

Die Behindertenhilfe sollte mehr in die aufsuchende 

arbeit miteinbezogen werden und beispielsweise di-

rekt in den erstaufnahmeeinrichtungen und gemein-

schaftsunterkünften auf ihre angebote aufmerksam 

machen und die fluchtberatungsstellen unterstützen. 

Damit könnte die feststellung von Behinderung be-

ziehungsweise besonderer Schutzbedürftigkeit er-

leichtert werden. Zudem sollte der DCV sich dafür ein-

setzen, dass Unterstützungsbedarfe von menschen 

mit Behinderung schon im aufnahmeverfahren be-

rücksichtigt und identifiziert werden, wie es auch in den 

eU-aufnahmerichtlinien festgehalten ist. Dafür müssen 

geflüchtete menschen durch ein expert*innen-Team 

noch vor der asylantragstellung auf eine besondere 

Schutzbedürftigkeit hin befragt werden. eine festge-

stellte besondere Schutzbedürftigkeit muss dann in 

der anhörung und im weiteren asylverfahren berück-

sichtigt werden. Ideal wäre eine zentrale erfassung der 

festgestellten Schutzbedarfe, um die Informationen 

zentral für alle Stellen bereitzustellen. Die Zielgruppe 

muss daher auch in der Lobbyarbeit berücksichtigt 

werden.

auch müssen geflüchtete menschen mit Behinderung 

in die Hilfestrukturen mit eingebunden werden. In den 

eUTB-Stellen braucht es mehr Peerberater*innen mit 

fluchthintergrund und einer Behinderung. In den an-

deren Bereichen sollen weitere Stellen für Sonderbe-

auftragte für besonders schutzbedürftige gruppen 

geschaffen werden, die sich im jeweiligen Bereich gut 

auskennen. Beispielsweise gibt es im Bamf speziell 

geschulte entscheider*innen, die für anhörungsver-

fahren bei besonders schutzbedürftigen gruppen 

eingesetzt werden, wie etwa für unbegleitete minder-

jährige. Sonderbeauftragte für menschen mit Behin-

derung fehlen jedoch, da laut dem Bamf die Berück-

Empfehlungen für die Beratungsdienste



sichtigung von Behinderungen von Schutzsuchenden 

allen mitarbeiter*innen des Bamfs obliege (vgl. Deut-

scher Bundestag 2019). auch Behindertenbeauftragte  

müssen noch deutlich mehr mit in die arbeit mit ge-

flüchteten menschen mit Behinderung einbezogen 

werden, um räumlich und sprachlich niedrigschwellige 

Beratungsangebote zu schaffen.

Um geflüchtete menschen auch in behinderungsspe-

zifischen fragen unterstützen zu können, scheint eine 

gezielte Weiterleitung sowie das Hinzuziehen anderer 

fachstellen mit spezialisierten Kenntnissen ein guter 

Weg. Dafür benötigt es eine gute Zusammenarbeit und 

abstimmung zwischen den verschiedenen akteuren. 

erste lokale netzwerke an der Schnittstelle flucht und 

Behinderung in Deutschland haben beispielsweise in 

frankfurt, Köln, Berlin, Hamburg und münchen gute 

erfahrungen gesammelt.5 auch in der Umfrage zeigte 

sich, dass der größte Teil der Beratungsstellen bei He-

rausforderungen nach möglichkeit die ratsuchenden 

Personen an eine andere Stelle weiterleitet. Dennoch 

findet kein regelhafter austausch zwischen den ver-

schiedenen Unterstützungssystemen statt.

für den erfolgreichen Start eines netzwerkes ist eine 

Vernetzungsstelle notwendig, die die relevanten ak-

teure aus den verschiedenen Bereichen der Behin-

derten- und migrations-/fluchthilfe zusammen an 

einen Tisch bringt und einen interprofessionellen aus-

tausch fördert. für eine Professionalisierung können 

Kooperationsverträge zwischen den organisationen 

aufgesetzt werden. Im Idealfall kann so eine flucht-

beratungsstelle mit einer Beratungsstelle aus dem Be-

reich Behinderung bei spezifischen Beratungsfragen 

zusammenarbeiten.

auf diese Weise könnte die Unterstützung für geflüch-

tete menschen mit Behinderung verbessert werden 

und allen menschen ein gleichberechtigter Zugang 

zu Unterstützungsstrukturen der Behindertenhilfe und 

der flucht-/migrationshilfe ermöglicht werden. Um die 

Kooperationskontinuität sicherzustellen, benötigt es 

darüber hinaus feste ansprechpartner*innen und eine 

reduzierung der Personalfluktuation.

Möglichkeiten der Optimierung 
der Zusammenarbeit der Behindertenhilfe 
und Asyl-/Migrationsberatungsstellen

5 Das Projekt in Köln heißt „Kompetenzzentrum flucht, migration und Behinderung“ und wird von der Diakonie michaelshoven organisiert, 
 https://www.diakonie-michaelshoven.de/angebote/menschen-mit-behinderung/hilfen-fuer-gefluechtete-mit-behinderung/ In Berlin koordiniert Handicap International im  
 rahmen des Projekts Crossroads | flucht. migration. Behinderung u.a. die arbeit eines neu entstandenen bundesweiten netzwerkes flucht, migration und Behinderung.
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